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Leitsätze Die Übergangsregelung des § 15 AsyblLG

ist nicht nur in Bezug auf die
Verlängerung der Wartefrist anzuwenden.
Als ungeschriebene Voraussetzung des §
2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG ist ein
tatsächliches „Füreinandereinstehen“ zu
fordern.

Normenkette Art. 17 RL 2013/33/EU
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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 AY 39/20
Datum 14.10.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AY 122/20
Datum 18.05.2021

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 14.
Oktober 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. Die Beklagte hat auch die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers im
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Berufungsverfahren zu erstatten.

III. Die Revision wird zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Streitig ist, ob dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Monate September, Oktober und Dezember
2019 hÃ¶here Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
zustehen.

Der KlÃ¤ger, nach eigenen Angaben 1997 geboren und StaatsangehÃ¶riger S, reiste
erstmals am 06.05.2017 nach Deutschland ein und beantragte in den Tagen danach
Asyl. Er gab an, verheiratet zu sein und Ã¼ber keine IdentitÃ¤tsdokumente zu
verfÃ¼gen. Der KlÃ¤ger erhielt eine Aufenthaltsgestattung. Nach einem Aufenthalt
in einer Aufnahmeeinrichtung wurde er ab 29.08.2017 dem Landkreis A und dort
der Einrichtung in S zugewiesen (Bescheid der D. vom 16.08.2017).

Der Asylantrag des KlÃ¤gers wurde vom Bundesamt fÃ¼r Migration und
FlÃ¼chtlinge (BAMF) mit Bescheid vom 06.09.2017 als unzulÃ¤ssig abgelehnt,
festgestellt, dass keine Abschiebungsverbote vorliegen, und die Abschiebung nach
Italien angeordnet. Italieen sei fÃ¼r die Bearbeitung des Asylantrages zustÃ¤ndig.
Ein dagegen zum Bayer. Verwaltungsgericht Regensburg (VG) gerichteter Antrag
auf einstweiligen Rechtschutz blieb erfolglos (Beschluss vom 15.09.2017, RN 12 S
17.51936).

Vom BAMF wurde am 01.02.2018 fÃ¼r die Ã�berstellung ein Laissez-Passer fÃ¼r
den KlÃ¤ger ausgestellt. AuÃ�erdem wurde der KlÃ¤ger von der
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde am 15.02.2018 zur KlÃ¤rung des Aufenthaltsstatus und zur
IdentitÃ¤tsfeststellung vorgeladen (Schreiben der D. vom 25.01.2018). Der KlÃ¤ger
wurde Ã¼ber seine asylrechtlichen Mitwirkungspflichten belehrt und gab an, weder
einen Pass noch eine Geburtsurkunde besessen zu haben. Der KlÃ¤ger wurde
aufgefordert, bis 03.04.2018 IdentitÃ¤tsdokumente vorzulegen oder mitzuteilen,
warum dies nicht mÃ¶glich sei.

Laut Empfangsbekenntnis vom 03.04.2018 wurde die vom KlÃ¤ger am 03.04.2018
vorgelegte Geburtsurkunde von der D. einbehalten. Am 29.11.2019 wurde das
Dokument polizeilich sichergestellt und als TotalfÃ¤lschung eingestuft.

Nachdem die fÃ¼r den 01.03.2018 und 15.03.2018 geplanten, dem KlÃ¤ger aber
nicht mitgeteilten Ã�berstellungsversuche gescheitert waren, da der KlÃ¤ger nicht
angetroffen wurde, hob das BAMF den Bescheid vom 06.09.2017 wegen Ablaufs der
Ã�berstellungsfrist mit Bescheid vom 20.03.2018 auf. Das Klageverfahren vor dem
VG gegen den Bescheid vom 06.09.2017 (RN 12 K 17.51937) wurde fÃ¼r erledigt
erklÃ¤rt.

AnschlieÃ�end fÃ¼hrte das BAMF das nationale Asylverfahren durch. Mit Bescheid
vom 16.05.2018 lehnte es die Zuerkennung der FlÃ¼chtlingseigenschaft, die
Asylanerkennung und die Zuerkennung subsidiÃ¤ren Schutzes ab, stellte fest, dass
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Abschiebungsverbote nicht vorliegen, und forderte den KlÃ¤ger zum Verlassen des
Bundesrepublik Deutschland binnen 30 Tagen auf. Die hiergegen zum VG erhobene
Klage wurde spÃ¤ter abgewiesen (Urteil vom 07.01.2020, RN 12 K 18.31589).

Ab dem 03.04.2019 wurde der KlÃ¤ger der Stadt A und dort der
Gemeinschaftsunterkunft A-Ost zugewiesen (Bescheid der D. vom 25.03.2019).

Am 24.04.2019 wurde der KlÃ¤ger von der Beklagten belehrt, dass er der
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde seinen Pass oder Passersatz sowie alle fÃ¼r die KlÃ¤rung der
IdentitÃ¤t und StaatsangehÃ¶rigkeit erforderlichen Urkunden und sonstigen
Unterlagen (z.B. Geburts- und Heiratsurkunden) vorlegen und an der Beschaffung
eines Passes oder Passersatzes mitwirken mÃ¼sse.

Die AuslÃ¤nderbehÃ¶rde der Beklagten teilte auf Anfrage intern mit (Schreiben vom
08.05.2019), der KlÃ¤ger habe die Dauer seines Aufenthalts nicht
rechtsmissbrÃ¤uchlich beeinflusst. Daraufhin gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger
mit Bescheid vom 08.05.2019 fÃ¼r die Zeit von Mai bis Juni 2019 sog.
Analogleistungen i.H.v. monatlich 364,65 EUR.

Mit Bescheid vom 06.06.2019 wurden dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit von Juli bis
Dezember 2019 Analogleistungen i.H.v. monatlich 364,65 EUR bewilligt. Durch die
D. wÃ¼rden in der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft als Sachleistung
Unterkunft, Energie, Wohnungsinstandhaltung, Innenausstattung, HaushaltsgerÃ¤te
und -gegenstÃ¤nde gewÃ¤hrt.

Die Beklagte teilte dem KlÃ¤ger mit Schreiben vom 02.09.2019 mit, die Leistungen
fÃ¼r September 2019 wÃ¼rden vor dem Hintergrund gesetzlicher Ã�nderungen der
BedarfssÃ¤tze und -stufen nur vorlÃ¤ufig gewÃ¤hrt. Die endgÃ¼ltigen Leistungen
wÃ¼rden gesondert festgestellt.

Durch den Bescheid vom 05.09.2019 wurde der Bescheid vom 06.06.2019
aufgehoben und die Leistungsbewilligung fÃ¼r die Monate September bis
Dezember 2019 auf monatlich 322,65 EUR geÃ¤ndert. Die HÃ¶he der monatlichen
Bedarfsstufen und die Einteilung der Bedarfsstufen seien gesetzlich geÃ¤ndert
worden. Der KlÃ¤ger sei im Rahmen der Auszahlung der Leistungen informiert
worden, dass die ursprÃ¼nglich bewilligten Leistungen teilweise weggefallen seien
und ihm nur Leistungen in geringerer HÃ¶he zustÃ¼nden. GrÃ¼nde fÃ¼r ein
ausnahmsweises Absehen von der Aufhebung der Leistungsbewilligung lÃ¤gen nicht
vor.

Am 17.09.2019 sprach der KlÃ¤ger bei der Beklagten vor und teilte mit, beim
Umzug von S nach A seine Original-Geburtsurkunde verloren zu haben.

Ebenfalls am 17.09.2019 erteilte die Beklagte dem KlÃ¤ger nach Zustimmung der
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit ab sofort bis auf Widerruf eine
BeschÃ¤ftigungserlaubnis bei der Fa. M GmbH in R als Lagerhelfer (E-Mail der
Beklagten vom 17.09.2019). Die am 18.09.2019 aufgenommene TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers bei der Firma M endete am 12.11.2019 durch ArbeitgeberkÃ¼ndigung
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(Schreiben vom 04.11.2019). Nach den vorgelegten Gehaltsabrechnungen erhielt
der KlÃ¤ger fÃ¼r September 2019 einen Lohn i.H.v. 589,85 EUR brutto bzw. 468,65
EUR netto (abzÃ¼glich 21 EUR Fahrtkosten), fÃ¼r Oktober 2019 i.H.v. 1.795,23 EUR
brutto bzw. 1.368,28 EUR netto (abzÃ¼glich 60 EUR Fahrtkosten) und fÃ¼r
November 2019 i.H.v. 680,59 EUR brutto bzw. 508,27 EUR netto (abzÃ¼glich 15
EUR Fahrtkosten). Die Abrechnung und Auszahlung erfolgten jeweils im Folgemonat.

Gegen den Bescheid vom 05.09.2019 legte der KlÃ¤ger Widerspruch ein. Es seien
nur Leistungen der Regelbedarfsstufe 2 bewilligt worden.

Mit Bescheid vom 07.11.2019 hob die Beklagte ihren Bescheid vom 05.09.2019 zum
30.09.2019 auf und bewilligte dem KlÃ¤ger fÃ¼r Oktober 2019 eine Geldleistung
i.H.v. 51,96 EUR. Der KlÃ¤ger sei im Oktober mit EinkÃ¼nften i.H.v. 468,65 EUR
entlohnt worden. Ihm stÃ¼nden daher nur noch 51,96 EUR zu. Nach der
beiliegenden Berechnung wurde vom Regelsatz i.H.v. 382 EUR fÃ¼r â��RBS 1 ohne
Abt. 4 und 5â�� ein Betrag von 59,35 EUR abgezogen und vom Arbeitsentgelt i.H.v.
468,65 EUR eine Absetzung i.H.v. insgesamt 197,96 EUR vorgenommen.

FÃ¼r Dezember 2019 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom
19.12.2019 eine Geldleistung i.H.v. 58,56 EUR. Das Einkommen des KlÃ¤gers im
November 2019 Ã¼bersteige dessen Leistungen. Im Dezember 2019 sei er mit
493,27 EUR entlohnt worden. Ihm stÃ¼nden daher fÃ¼r diesen Monat noch
Leistungen i.H.v. 58,26 EUR zu. Ausweislich der beigefÃ¼gten Berechnung fÃ¼r
Dezember 2019 wurde neben dem Abzug i.H.v. 59,35 EUR vom Regelbedarf fÃ¼r
â��RBS 1 ohne Abt. 4 und 5â�� vom Nettoeinkommen i.H.v. 508,27 EUR insgesamt
244,18 EUR abgesetzt.

Ebenfalls mit Bescheid vom 19.12.2019 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger fÃ¼r
den Zeitraum von Januar bis Juni 2020 Leistungen i.H.v. monatlich 329,65 EUR.

Die D. wies den Widerspruch des KlÃ¤gers mit Widerspruchsbescheid vom
08.01.2020 zurÃ¼ck. Durch die gesetzliche Neuregelung sei zwingend eine
Anpassung bzw. Neuberechnung der Leistungen vorzunehmen gewesen. Diese
Regelung sei auch auf den KlÃ¤ger anwendbar, denn die Ã�bergangsregelung
betreffe ausschlieÃ�lich die VerlÃ¤ngerung der Wartefrist. Die Voraussetzungen der
Neuregelung lÃ¤gen vor. Der KlÃ¤ger sei in einer Gemeinschaftsunterkunft fÃ¼r
Asylbewerber untergebracht. Damit werde der besonderen Bedarfslage Rechnung
getragen. Bei dieser Art von Unterbringung sei mit Synergie- und Einspareffekten
bei den Lebenshaltungskosten und sonstigen Kosten Ã¤hnlich wie bei
Paarhaushalten zu rechnen. Auch die vom KlÃ¤ger genutzte
Gemeinschaftsunterkunft verfÃ¼ge Ã¼ber gemeinsam genutzte RÃ¤ume
(GemeinschaftskÃ¼chen, gemeinschaftliche SanitÃ¤r- und AufenthaltsrÃ¤ume). Das
Asylverfahren des KlÃ¤gers sei auch noch nicht abgeschlossen. Bis zu dessen
rechtskrÃ¤ftigem Abschluss seien EinschrÃ¤nkungen bei der LeistungsgewÃ¤hrung
hinzunehmen.

Dagegen hat der KlÃ¤ger zum Sozialgericht Landshut (SG) Klage erhoben. Die der
Leistungsbewilligung nach Regelbedarfsstufe 2 zugrunde liegende Regelung sei
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evident verfassungswidrig, da sie das Grundrecht auf GewÃ¤hrleistung eines
menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums und den allgemeinen Gleichheitssatz
verletze. Zur Ermittlung des Anspruchsumfangs bezÃ¼glich des Existenzminimums
habe der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Bedarfe in einem transparenten
und RealitÃ¤tsgerechten Verfahren nachvollziehbar zu bemessen. Eine
BerÃ¼cksichtigung der Besonderheiten bestimmter Personengruppen dÃ¼rfe nur
unter engen Voraussetzungen erfolgen. Der Gesetzgeber habe hinsichtlich des
spezifischen Bedarfs von Asylbewerbern in GemeinschaftsunterkÃ¼nften keinerlei
Ermittlungen angestellt. Ihr Bedarf weiche nicht signifikant von dem alleinstehender
Leistungsberechtigter ab, die in einer eigenen Wohnung lebten. Der Gesetzgeber
begnÃ¼ge sich mit der Behauptung von Einspareffekten. Dass die Herleitung eines
geringeren Bedarfs mit der behaupteten Solidarisierung in der
Gemeinschaftsunterkunft verfassungsrechtlichen MaÃ�stÃ¤ben nicht genÃ¼ge, sei
offensichtlich. TatsÃ¤chlich profitierten Personen in GemeinschaftsunterkÃ¼nften
nicht von Einspareffekten, die denen von Paarhaushalten vergleichbar seien, weil
sie nicht gemeinsam wirtschafteten. Dies gehe nÃ¤mlich Ã¼ber die gemeinsame
Nutzung von Bad, KÃ¼che und GemeinschaftsrÃ¤umen hinaus. Entscheidend sei,
dass der Haushalt von beiden Partnern gefÃ¼hrt werde. Der Gesetzgeber kÃ¶nne
Leistungsberechtigte nicht auf EinsparmÃ¶glichkeiten verweisen, die diese nicht
realisieren kÃ¶nnten. Auch der Deutsche Caritasverband bezweifle die
Einspareffekte bei dieser Unterbringungsform. Allein die Fluktuation in
FlÃ¼chtlingsunterkÃ¼nften verhindere Ã¼blicherweise den Aufbau eines
entsprechenden NÃ¤heverhÃ¤ltnisses. Konflikte unter Bewohnern, die aus
unterschiedlichen Herkunftsregionen und Kulturen stammten, stÃ¼nden ebenfalls
einem gemeinsamen Wirtschaften entgegen. Die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die neuen
Regelbedarfsstufen dÃ¼rfte wohl eher in finanziellen Auswirkungen des Gesetzes
zu finden sein. Es erscheine ausgeschlossen, dass nichtverwandte Personen in einer
Gemeinschaftsunterkunft regelmÃ¤Ã�ig und ohne BerÃ¼cksichtigung des
Einzelfalls die Kriterien Zusammenleben, Partnerschaft und Wirtschaften aus einem
Topf erfÃ¼llten. Auch liege nahe, dass einige Bewohner in einer
Gemeinschaftsunterkunft nur Grundleistungen bezÃ¶gen oder eine
AnspruchseinschrÃ¤nkung vorgenommen worden sei. Die Personengruppen der
allein stehenden erwachsenen Leistungsberechtigten wÃ¼rde trotz gleichen
Bedarfs ohne stichhaltige BegrÃ¼ndung besser gestellt. Zudem sei die Neuregelung
nicht anwendbar, da er bereits vor dem 21.08.2019 Anspruch auf Analogleistungen
gehabt habe.

Die Beklagte hat vorgetragen, die LeistungsbehÃ¶rde sei nicht befugt, eine
bestehende Norm nicht anzuwenden. Ihr stehe keine Normverwerfungskompetenz
zu.

Das SG hat mit Urteil vom 14.10.2020 den Bescheid vom 05.09.2019 in der Fassung
der Ã�nderungsbescheide vom 07.11.2019 und 19.12.2019 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 08.01.2020 bis auf den Monat November 2019
abgeÃ¤ndert und die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger Leistungen in HÃ¶he der
Regelbedarfsstufe 1 zu gewÃ¤hren; die Berufung ist zugelassen worden. Der
KlÃ¤ger habe in den streitgegenstÃ¤ndlichen Monaten Anspruch auf
Analogleistungen. Dem KlÃ¤ger sei vor und zum streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum
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keine Beeinflussung der Aufenthaltsdauer vorzuwerfen gewesen. Im September
2019 habe er sich schon seit 27 Monaten in Deutschland aufgehalten. Der KlÃ¤ger
habe Anspruch auf Leistungen unter BerÃ¼cksichtigung der Regelbedarfsstufe 1.
Die Regelung in Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG sei verfassungskonform auszulegen.
Dann kÃ¶nne eine Vereinbarkeit mit dem Grundrecht auf GewÃ¤hrung eines
menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums angenommen werden. Die Anwendung der
Bedarfsstufe 2 setze als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die tatsÃ¤chliche
und nachweisbare gemeinschaftliche HaushaltsfÃ¼hrung des Leistungsberechtigten
mit anderen in der Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten Personen voraus.
Insoweit bedÃ¼rfe es der PrÃ¼fung im Einzelfall, ob der Leistungsberechtigte mit
anderen zusammen lebe und wirtschafte und hierdurch geringere Bedarfe
bestÃ¼nden. Zweifel gingen zulasten des LeistungstrÃ¤gers. Ohne dieses
ungeschriebene Tatbestandsmerkmal wÃ¤re die Norm verfassungswidrig. FÃ¼r die
HÃ¶he der Leistungen seien alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem
transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsÃ¤chlichen Bedarf zu
bemessen. Leistungsunterschiede zwischen Leistungsberechtigten seien nur
gerechtfertigt, wenn und soweit unterschiedliche Bedarfssituationen festgestellt
und begrÃ¼ndet worden seien. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen dÃ¼rfen,
dass durch gemeinsames Wirtschaften Aufwendungen erspart wÃ¼rden. Der
Gesetzgeber habe keine eigenen Erhebungen der Verbrauchsausgaben von
Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG durchgefÃ¼hrt. Ein besonderes
Verbrauchsverhalten sei nach der GesetzesbegrÃ¼ndung nicht qualifiziert ermittel-
und abschÃ¤tzbar bzw. nicht plausibel zu belegen. Deutlich werde, dass die
Absenkung der Regelbedarfe auf 90% nach den Ermittlungen des Gesetzgebers das
Zusammenleben, Partnerschaft und Wirtschaften aus einem Topf voraussetzten. Es
erscheine ausgeschlossen, dass nicht verwandte Personen in
GemeinschaftsunterkÃ¼nften regelmÃ¤Ã�ig und ohne BerÃ¼cksichtigung des
Einzelfalles diese Kriterien erfÃ¼llten. Die Zusammensetzung und die HÃ¶he des
notwendigen persÃ¶nlichen Bedarfs und somit des Bargeldbedarfs bestimme sich
auch im AsylbLG auf der Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.
Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass es nicht darauf ankomme, ob die einzelnen
zugrunde gelegten Positionen konkret ausreichten, um den jeweiligen Bedarf zu
decken, sondern ob der Gesamtbetrag ausreiche. Es sei daher zu beachten, dass
Mitbewohner der Gemeinschaftsunterkunft individuelle Bedarfe haben kÃ¶nnten.
Hinzu komme, dass unklar sei, welche Leistungen die anderen Mitbewohner
tatsÃ¤chlich erhielten. Es liege nahe, dass einige AnspruchseinschrÃ¤nkungen
hinnehmen mÃ¼ssten. Zudem sei offen, ob sie lediglich Anspruch auf
Grundleistungen hÃ¤tten. Es fehlten empirische Erhebungen, die nachwiesen, dass
sich alleine aus dem Zusammenleben in der Sammelunterkunft ein gemeinsames
Wirtschaften ergebe, das die bei Paarhaushalten nachgewiesenen Einspar- und
Synergieeffekte produziere. Ohne ein NÃ¤heverhÃ¤ltnis sei ein generelles
gemeinsames Wirtschaften nicht hinreichend plausibel. Ein solches
NÃ¤heverhÃ¤ltnis sei nicht grundsÃ¤tzlich gegeben. Leistungsberechtigte in einer
Sammelunterkunft hÃ¤tten sich zum Zusammenleben nicht freiwillig entschieden.
Ein NÃ¤heverhÃ¤ltnis entstehe auch nicht daraus, dass die Betroffenen sich im
Asylverfahren in derselben Lebenssituation befÃ¤nden und eine
Schicksalsgemeinschaft bildeten. In GemeinschaftsunterkÃ¼nften lebten Personen
mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, unterschiedlicher Bleibeperspektive und
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unterschiedlicher sozialrechtlicher Situation. Es sei nicht ersichtlich, weshalb
Fremde, die sich zufÃ¤llig in einer Unterkunft befÃ¤nden, stets gemeinsam
wirtschaften sollten. Die vom Gesetzgeber angenommene Obliegenheit, alle
zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um miteinander in der
Sammelunterkunft auszukommen, berÃ¼cksichtigte nicht die konkrete
Bedarfsdeckung. Zudem sei der einzelne dabei auf die Mitwirkung der anderen
angewiesen. Auch insofern bestehe ein Unterschied zu Paarbeziehungen. Im Zweifel
sei ein Gesetz verfassungskonform auszulegen, um dem Willen des Gesetzgebers so
weit wie mÃ¶glich Rechnung zu tragen. Grenzen der verfassungskonformen
Auslegung ergÃ¤ben sich aus den anerkannten Auslegungsmethoden. Demnach sei
hier eine verfassungskonforme Auslegung mÃ¶glich und geboten. Die Norm sei also
so zu verstehen, dass ein Zusammenwirtschaften tatsÃ¤chlich erfolge. Nachdem
der KlÃ¤ger mit keiner anderen Person wirtschafte, habe er Anspruch auf
Leistungen unter BerÃ¼cksichtigung der Bedarfe nach Regelbedarfsstufe 1. Die
Beklagte behaupte kein tatsÃ¤chliches Zusammenwirtschaften und habe dies auch
nicht ermittelt. Das Gericht sei auch nicht verpflichtet gewesen, die von der
Beklagten unterlassene Ermittlung des konkreten Zusammenwirtschaftens
nachzuholen. Eine erstmalige Ermittlung wÃ¤re nÃ¤mlich nicht nur eine ErgÃ¤nzung
des Sachverhalts, sondern die umfassende PrÃ¼fung der weiteren Voraussetzungen
fÃ¼r den angefochtenen Bescheid. Hierdurch wÃ¼rden auch die
VerteidigungsmÃ¶glichkeiten des KlÃ¤gers erheblich erschwert. Es sei nicht
Aufgabe des Gerichts, die Voraussetzungen fÃ¼r die RechtmÃ¤Ã�igkeit des
angefochtenen Verwaltungsakts erst zu schaffen.

Hiergegen hat die Beklagte Berufung beim Bayer. Landessozialgericht eingelegt.
Die Tatbestandsmerkmale des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG seien klar und eindeutig
formuliert. Ein tatsÃ¤chliches und gemeinsames Wirtschaften mit anderen
Bewohnern der Unterkunft sei vom eindeutigen Wortlaut der Norm gerade nicht als
Tatbestandsmerkmal erfasst und von der LeistungsbehÃ¶rde daher auch nicht zu
prÃ¼fen. Eine solche PrÃ¼fung sei bewusst nicht eingefÃ¼hrt worden, da dies in
der RealitÃ¤t nicht darstellbar sei. Es liege in der Natur von
GemeinschaftsunterkÃ¼nften und Aufnahmeeinrichtungen, dass sich hier der
Personenkreis und somit auch die Belegung eines Zimmers oder einer Einheit in
kÃ¼rzerer Zeit Ã¤ndere, als dies in anderen Unterbringungs- und Wohnformen der
Fall sei. Die LeistungsbehÃ¶rde mÃ¼sste somit bei jeder Ã�nderung die Situation
neu bewerten. Zudem sollten die Leistungen fÃ¼r einen lÃ¤ngeren Zeitraum
bewilligt werden. Dieses Ziel kÃ¶nne nicht erreicht werden, wenn in kurzen
ZeitabstÃ¤nden die Leistungsbewilligung geÃ¤ndert werde. Auch mÃ¼ssten klare
und auf die besondere Situation der GemeinschaftsunterkÃ¼nfte und
Aufnahmeeinrichtungen bezogene Kriterien definiert werden. Die Regelung sei auch
nicht verfassungswidrig. Der Gesetzgeber habe einen wesentlichen Unterschied
zwischen Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG und solchen nach dem Zweiten
bzw. ZwÃ¶lften Buch Sozialgesetzbuch angenommen. Letztere lebten nÃ¤mlich
langfristig im Bundesgebiet, wÃ¤hrend dies bei ersteren noch nicht angenommen
werden kÃ¶nnte. Zudem lebten Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
regelmÃ¤Ã�ig in Aufnahmeeinrichtungen, GemeinschaftsunterkÃ¼nften und
dezentralen UnterkÃ¼nften. Alleine aufgrund der baulichen Gegebenheiten liege
eine grundlegend andere Bedarfssituation vor. Diese unterschiedliche Situation
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habe der Gesetzgeber dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der Grundgedanke der
Einsparung durch gemeinsames Wirtschaften auf Personen in
GemeinschaftsunterkÃ¼nften Ã¼bertragen worden sei. Es liege auch im
Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, eine typisierende EinschÃ¤tzung der
VerhÃ¤ltnisse vorzunehmen, die nicht sachwidrig erscheine. Aufgrund der baulichen
Gegebenheiten und der Struktur einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer
Aufnahmeeinrichtung stelle eine Unterbringung kein Leben in einer Wohnung dar.
Eine eigenstÃ¤ndige HaushaltsfÃ¼hrung sei nur in sehr eingeschrÃ¤nktem Umfang
mÃ¶glich. Die vom SG vorgenommene Auslegung widerspreche auÃ�erdem klar
dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers und dem Wortlaut der Vorschrift. Auch
wenn Zweifel an der zeit- und realitÃ¤tsgerechten Umsetzung der Leistungen
vorliegen sollten, sei es wegen der Bindung der Gerichte an Gesetz und Recht nicht
mÃ¶glich, unter AuÃ�erachtlassung der gesetzlichen Vorschriften hÃ¶here
Leistungen zuzusprechen. Die Konkretisierung des Grundrechts auf ein
menschenwÃ¼rdiges Existenzminimum sei dem parlamentarischen Gesetzgeber
vorbehalten. Im Rahmen der abweichenden Regelsatzfestsetzung sei ein Abzug
fÃ¼r die anderweitig gedeckten Bedarfe der Abteilungen 4 und 5 vorgenommen
worden. Diese BetrÃ¤ge seien fÃ¼r die Regelbedarfsstufen 1 und 2 identisch. Bei
der Bereinigung des Arbeitsentgeltes fÃ¼r Oktober 2019 sei ein Fehler unterlaufen.
Es hÃ¤tten fÃ¼r Arbeitsmittel pauschal 5,20 EUR abgezogen werden mÃ¼ssen.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 14.10.2020 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. ErgÃ¤nzend zu den
bereits erstinstanzlich gemachten AusfÃ¼hrungen zur Verfassungswidrigkeit des Â§
2 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG ist angefÃ¼hrt worden, die Norm sei wegen Â§ 15 AsylbLG
ohnehin nicht anwendbar. Der Gesetzgeber habe zwar auf die VerlÃ¤ngerung der
Wartefrist Bezug genommen. Mit dem Wortlaut, dem bei der Auslegung besondere
Bedeutung zukomme, lasse sich der enge Anwendungsbereich jedoch kaum
vereinbaren.

Die Beteiligten haben ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung erklÃ¤rt (SchriftsÃ¤tze vom 12.04.2021 und vom 14.04.2021).

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands wird auf die vorgelegten BehÃ¶rdenakten sowie
die Gerichtsakten beider Instanzen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Der Senat entscheidet aufgrund des EinverstÃ¤ndnisses der BeteiligtengemÃ¤Ã� Â§
124 Abs. 2 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) ohne mÃ¼ndliche Verhandlung, denn
die Beteiligten haben sich zur Sach- und Rechtslage schriftsÃ¤tzlich ausreichend
Ã¤uÃ�ern kÃ¶nnen bzw. sich in beiden Instanzen umfangreich geÃ¤uÃ�ert und eine
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weitere Vertiefung in einer mÃ¼ndlichen Verhandlung ist zur Entscheidung Ã¼ber
die inmitten stehenden Fragen nicht erforderlich.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist aufgrund der â�� fÃ¼r den Senat
bindenden â�� Zulassung durch das SG im Tenor seines Urteils statthaft und auch
im Ã�brigen zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144, 151 SGG), bleibt aber in der Sache ohne
Erfolg. Das SG hat zu Recht die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Monate
September, Oktober und Dezember 2019 hÃ¶here Analogleistungen zu gewÃ¤hren,
nÃ¤mlich unter BerÃ¼cksichtigung eines Regelbedarfs nach Stufe 1 anstelle von
Stufe 2.

Streitgegenstand ist das klÃ¤gerische Begehren nach hÃ¶heren Leistungen nach
dem AsylbLG fÃ¼r die Monate September, Oktober und Dezember 2019. In
zeitlicher Hinsicht ergibt sich die BeschrÃ¤nkung auf diese Monate aus dem in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem SG gestellten Antrag, der â�� bei anwaltlicher
Vertretung des KlÃ¤gers â�� in diesem Punkt eindeutig formuliert und daher nicht
anders zu verstehen ist. Im Berufungsverfahren ist angesichts des stattgebenden
Urteils des SG das Klagebegehren im Umfang der zugesprochenen Leistungen
streitig, das sind jeweils 42 EUR mehr fÃ¼r die o.g. drei Monate. Obschon die Klage
(allein) damit begrÃ¼ndet wird, dass dem KlÃ¤ger Leistungen nach Â§ 2 AsylbLG
unter BerÃ¼cksichtigung der Bedarfsstufe 1 anstelle der Stufe 2 zustÃ¼nden,
umfasst das klÃ¤gerische Begehren die HÃ¶he der Leistungen unter jedem
rechtlichen Gesichtspunkt (vgl. BSG, Urteil vom 26.02.2013 â�� B 7 AY 6/11 R â��
juris). Die Klage richtet sich zunÃ¤chst gegen den Bescheid der Beklagten vom
05.09.2019, mit welchem dem KlÃ¤ger Leistungen nach dem AsylbLG fÃ¼r den
Zeitraum von September bis Dezember 2019 bewilligt worden sind. GemÃ¤Ã� Â§ 86
SGG sind auch die Bescheide vom 07.11.2019 und 19.12.2019 einbezogen, denn
diese haben â�� wÃ¤hrend des Laufes des Vorverfahrens â�� den Bescheid vom
05.09.2019 abgeÃ¤ndert. Mit dem Bescheid vom 07.11.2019 wurde unter
Aufhebung des Bescheids vom 05.09.2019 ab Oktober 2019 die HÃ¶he der
Leistungen fÃ¼r Oktober 2019 modifiziert. Der Bescheid vom 19.12.2019 Ã¤nderte
sodann die LeistungshÃ¶he fÃ¼r Dezember 2019; ob er trotz seines Tenors, der
sich nur auf den Monat Dezember 2019 bezieht, fÃ¼r November 2019 eine weitere
Entscheidung Ã¼ber die Leistungsbewilligung i.S.d. Â§ 86 SGG gegenÃ¼ber dem
Bescheid vom 05.09.2019 enthÃ¤lt, kann hier dahin stehen, da dieser Monat nicht
streitgegenstÃ¤ndlich ist. Der weitere Bescheid vom 19.12.2019 ist nicht gemÃ¤Ã� 
Â§ 86 SGG einbezogen worden, denn damit hat die Beklagte die
Leistungsbewilligung fÃ¼r das erste Halbjahr 2020 vorgenommen; der Bescheid
vom 05.09.2019 wird dadurch nicht abgeÃ¤ndert. Das Schreiben der Beklagten vom
02.09.2019 ist ebenfalls nicht (mehr) streitgegenstÃ¤ndlich. Zwar hat die Beklagte
darin eine Regelung zur Leistungsbewilligung fÃ¼r den Monat September 2019
dahin getroffen, dass die Leistungen nur vorlÃ¤ufig bewilligt werden; mithin handelt
es sich um einen Verwaltungsakt i.S.d. Art. 35 Satz 1 des Bayer.
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). Dieser hat sich jedoch Ã¼berholt â��
und damit auf andere Weise erledigt (Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG) â�� durch die mit
dem Bescheid vom 05.09.2019 erfolgte Leistungsbewilligung, die nicht mehr nur
vorlÃ¤ufig erfolgte. Wenngleich der Bescheid vom 05.09.2019 die im Bescheid vom
06.06.2019 enthaltene ursprÃ¼ngliche Leistungsbewilligung modifiziert, ist der
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Bescheid vom 06.06.2019 nicht von dem Widerspruch gegen den Bescheid vom
05.09.2019 erfasst, sondern bestandskrÃ¤ftig, und daher nicht ins Verfahren
einbezogen. Im Widerspruchsschreiben wurde auÃ�erdem zugleich die
Ã�berprÃ¼fung der Leistungsbewilligung ab 2018 beantragt. DarÃ¼ber ist aber mit
den streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheiden nicht entschieden worden und ein
entsprechendes Begehren beinhaltet auch die hier zugrunde liegende Klage nicht,
zumal der Ã�berprÃ¼fungsantrag sich auf einen Zeitraum bezieht, in welchem der
KlÃ¤ger noch Grundleistungen nach Â§ 3 AsylbLG erhalten hat. Weitere Bescheide,
die in das Verfahren einbezogen sind, liegen auch nicht vor bezÃ¼glich der
Auszahlung der Leistungen. Zwar kann es sich dabei um konkludente
Verwaltungsakte handeln, doch regelmÃ¤Ã�ig nur dann, wenn fÃ¼r den betroffenen
Zeitraum keine ausdrÃ¼ckliche Bewilligung vorliegt (vgl. BSG, Urteil vom
17.06.2008 â�� B 8/9b AY 1/07 R â�� juris). Letzteres war hier jedoch der Fall. Die
somit einbezogenen Bescheide vom 05.09.2019, 07.11.2019 und 19.12.2019 sind
streitgegenstÃ¤ndlich in der Gestalt, die sie durch den Widerspruchsbescheid vom
08.01.2020 erhalten haben. Dass darin der Ã�nderungsbescheid vom 19.12.2019
nicht erwÃ¤hnt wird, ist unerheblich, da dieser aufgrund der Regelung in Â§ 86 SGG
Gegenstand des Verfahrens geworden ist. Sein beschriebenes Rechtsschutzziel
kann der KlÃ¤ger vorliegend mit einer Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs.
1 und 4 SGG) erreichen. Zwar wendet sich der KlÃ¤ger primÃ¤r dagegen, dass
gegenÃ¼ber der bisherigen Leistungsbewilligung fÃ¼r die streitigen Monate â�� es
wurden (Analog-) Leistungen i.H.v. 364,65 EUR monatlich bewilligt (Bescheid vom
06.06.2019) â�� keine Ã�nderung eingetreten sei. Allerdings werden hÃ¶here
Leistungen unter jedem Gesichtspunkt geltend gemacht (s.o.). Dieses Ziel kann
nicht allein durch (teilweise) Aufhebung der insoweit belastenden
Ã�nderungsbescheide mittels einer Anfechtungsklage erreicht werden (vgl. BSG,
Urteil vom 23.07.2014 â�� B 8 SO 31/12 R â�� juris).

Die Klage ist zulÃ¤ssig und auch begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat in den streitigen
Monaten Anspruch auf Leistungen nach Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG in der vom SG
zugesprochenen HÃ¶he. Soweit entgegenstehend, ist der Bescheid der Beklagten
vom 05.09.2019 in der Fassung der Bescheide vom 07.11.2019 und 19.12.2019 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 08.01.2020 rechtswidrig und verletzt
den KlÃ¤ger in seinen Rechten.

FÃ¼r die vorliegend geltend gemachten Geldleistungen nach Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG
ist die Beklagte sachlich gemÃ¤Ã� Â§ 10 Satz 1 AsylbLG i.V.m. Â§ 12 Abs. 2 Nr. 2, Â§
18 Satz 1 und Â§ 19 Abs. 1 der (bayerischen) AsyldurchfÃ¼hrungsverordnung
(DVAsyl â�� in der Fassung vom 16.08.2016, GVBl S. 258) und Ã¶rtlich gemÃ¤Ã� Â§
10a Abs. 1 AsylbLG zustÃ¤ndig, da der KlÃ¤ger im streitigen Zeitraum dem Gebiet
der Beklagten zugewiesen war (Bescheid der D. vom 25.03.2019). Auch wenn die
Beklagte demnach im Ã¼bertragenen Wirkungskreis handelt und KostentrÃ¤ger
letztlich der Freistaat Bayern ist (Â§ 12 Abs. 1 DVAsyl), welcher den Landkreisen
und kreisfreien StÃ¤dten die aufgewandten Kosten erstattet (Art. 8 Abs. 1 Satz 1
des Aufnahmegesetzes â�� AufnG), ist dennoch die Beklagte passiv legitimiert,
denn sie handelt auch im Ã¼bertragenen Wirkungskreis nicht als staatliche
BehÃ¶rde (Art. 8 f. der Bayer. Gemeindeordnung â�� GO). Auch ist trotz der
Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern dessen Beiladung (Â§ 75 SGG) nicht
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geboten, da kein unmittelbarer Eingriff in dessen RechtssphÃ¤re stattfindet (vgl.
zum Ganzen auch: Urteil des Senats vom 05.08.2020 â�� L 8 AY 28/19 â�� juris).

Der KlÃ¤ger hat in den Monaten September, Oktober und Dezember 2019 Anspruch
auf hÃ¶here Leistungen nach Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG i.V.m. Â§ 19 Abs. 1 und Â§Â§ 27
ff. des ZwÃ¶lften Buches Sozialgesetzbuch â�� Sozialhilfe â�� (SGB XII) jedenfalls in
der HÃ¶he, wie sie sich gemÃ¤Ã� dem angefochtenen Urteil des SG unter
Zugrundlegung der Bedarfsstufe 1 ergibt, d.h. um 42 EUR monatlich hÃ¶here
Leistungen. Hinsichtlich des Monats September 2019 fehlt es an einer wesentlichen
Ã�nderung i.S.d. Â§ 9 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AsybLG i.V.m. Â§ 48 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB X) gegenÃ¼ber den VerhÃ¤ltnissen bei Bekanntgabe des
Bescheids vom 06.06.2019 und hinsichtlich der Monate Oktober und Dezember
2019 ist diese nur im Umfang des zu berÃ¼cksichtigenden Einkommens, nicht aber
in Bezug auf die der Bemessung des Bedarfs zugrunde zu legende Bedarfsstufe
eingetreten.

GemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG (in der Fassung des Gesetzes vom
15.09.2019, BGBl. I, 1294) ist abweichend von den Â§Â§ 3 und 4 sowie 6 bis 7
AsylbLG das SGB XII auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend
anzuwenden, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im
Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbrÃ¤uchlich
selbst beeinflusst haben. Der KlÃ¤ger, seinen Angaben zufolge aus Soma
stammend, war im streitigen Zeitraum leistungsberechtigt nach Â§ 1 Abs. 1 Nr. 1
AsylbLG. Ihm war zur DurchfÃ¼hrung des Asylverfahrens â�� dieses dauerte im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum nach Aufhebung des Bescheids des BAMF vom
06.09.2017 durch den Bescheid vom 20.03.2018 noch an und wurde erst mit
Rechtskraft des Urteils des VG vom 07.01.2020 (RN 12 K 18.31589) abgeschlossen
â�� eine Aufenthaltsgestattung nach Â§ 55 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG)
ausgestellt worden. Auch hÃ¤lt sich der KlÃ¤ger seit seiner Einreise nach
Deutschland am 06.05.2017 im Bundesgebiet tatsÃ¤chlich auf; fÃ¼r ein zeitweiliges
Verlassen der Bundesrepublik gibt es keine Anhaltspunkte. Damit erfÃ¼llte er im
hier relevanten Zeitraum ab September 2019 zudem die geforderte Wartefrist (vgl.
dazu Oppermann/Filges in: jurisPK-SGB XII, Â§ 2 AsylbLG, Stand: 05.01.2021, Â§ 2
Rn. 53, 144), die wegen der Ã�bergangsregelung in Â§ 15 AsylbLG fÃ¼r ihn
weiterhin 15 Monate betrug.

Eine rechtsmissbrÃ¤uchliche VerlÃ¤ngerung der Aufenthaltsdauer durch den
KlÃ¤ger ist â�� bezogen auf die Zeit bis Ende Dezember 2019 â�� nicht feststellbar.
Der Begriff geht auf den Grundsatz von Treu und Glauben zurÃ¼ck, wonach sich
niemand auf eine Rechtsposition berufen darf, die er selbst treuwidrig geschaffen
hat. Dieser Grundsatz findet auch im Ã¶ffentlichen Recht Anwendung (vgl.
Oppermann/Filges, a.a.O., Rn. 70). Im Ausgangspunkt will das Merkmal der
(fehlenden) rechtsmissbrÃ¤uchlichen Beeinflussung i.S.d. Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG
verhindern, dass sich jemand auf eine Rechtsposition berufen darf, die er selbst
treuwidrig geschaffen hat. Das Verhalten muss generell geeignet sein, die
Aufenthaltsdauer Ã¼berhaupt beeinflussen zu kÃ¶nnen, und es muss vor allem
unter BerÃ¼cksichtigung des VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeitsgrundsatzes von solchem
Gewicht sein, dass der Ausschluss privilegierter Leistungen gerechtfertigt ist. Art,
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AusmaÃ� und Folgen des PflichtverstoÃ�es mÃ¼ssen unter BerÃ¼cksichtigung des
Einzelfalles gewichtet und in ein VerhÃ¤ltnis gesetzt werden zu der strengen
Sanktion des unbegrenzten Ausschlusses von Leistungen auf dem Sozialhilfeniveau.
Zwar ist fraglich, ob jeder VerstoÃ� gegen asyl- oder auslÃ¤nderrechtliche
Regelungen ausreicht, um die Annahme von Rechtsmissbrauch zu begrÃ¼nden.
Ausgehend von den Gesetzesmaterien wird aber die Vernichtung von PÃ¤ssen und
die Angabe einer falschen IdentitÃ¤t als ein dafÃ¼r ausreichendes Verhalten
anzusehen sein (vgl. Urteil des Senats vom 05.08.2020 â�� L 8 AY 28/19 â�� juris,
m.w.N.).

Demnach ist ein VerstoÃ� des KlÃ¤gers gegen asylrechtliche Regelungen zwar
gegeben, indem der KlÃ¤ger entgegen Â§ 15 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 1 AsylG seine
(echte) Geburtsurkunde nicht vorgelegt hat. Die UnterdrÃ¼ckung eines solchen
IdentitÃ¤tsdokumentes wiegt genauso schwer wie die Vernichtung eines Passes
oder die Angabe einer falschen IdentitÃ¤t. Der KlÃ¤ger ist bei seiner Einreise am
06.05.2017 von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Dabei hat er erklÃ¤rt,
weder einen Pass noch eine Geburtsurkunde zu besitzen. Das gleiche hat der
KlÃ¤ger bei einem Termin am 15.02.2018 gegenÃ¼ber der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde
angegeben, die ihn auch Ã¼ber seine asylrechtlichen Mitwirkungspflichte belehrt
hat (ErklÃ¤rung des KlÃ¤gers vom selben Tag). Der KlÃ¤ger hat dann aber offenbar
am 03.04.2018 bei der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde eine Geburtsurkunde vorgelegt. Diese
wurde spÃ¤ter (29.11.2019) polizeilich als TotalfÃ¤lschung eingestuft. Ã�berdies hat
der KlÃ¤ger bei einer Vorsprache bei der Beklagten am 17.09.2019 angegeben, er
habe das Original seiner Geburtsurkunde beim Umzug von der Unterkunft in S nach
A verloren. Diese Angaben des KlÃ¤gers sind nur schwer miteinander in Einklang zu
bringen. In Kenntnis seiner asylrechtlichen Mitwirkungspflichten hat der KlÃ¤ger
zunÃ¤chst erklÃ¤rt, keine Geburtsurkunde zu besitzen bzw. jemals besessen zu
haben. Dass er dann nur kurze Zeit spÃ¤ter, am 03.04.2018, aber eine solche bei
der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde abgeben konnte, Ã¼berrascht. Es ist nach den vom
KlÃ¤ger geschilderten UmstÃ¤nden in seinem Heimatland nÃ¤mlich nicht
anzunehmen gewesen, dass er in der KÃ¼rze der Zeit eine Geburtsurkunde
beschaffen konnte. Dass er deswegen am 03.04.2018 eine gefÃ¤lschte Urkunde
vorgelegt hat, wie es auch von der Polizei angenommen wurde, bleibt zur
Ã�berzeugung des Senats die einzig plausible ErklÃ¤rung. Den am 17.09.2019
angezeigten Verlust der Original-Geburtsurkunde kann man noch damit erklÃ¤ren,
dass er in der Zeit zwischen dem 15.02.2018 und dem 03.04.2019 (Umzug nach A)
ausreichend Zeit hatte, sich eine (echte) Geburtsurkunde zusenden zu lassen.
Allerdings ist auch dann nicht mehr zu erklÃ¤ren, weshalb der KlÃ¤ger sie nicht
unverzÃ¼glich der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde vorgelegt hat, zumal er noch fast ein
halbes Jahr gewartet hat, um den behaupteten Verlust anzuzeigen. Vor diesem
Hintergrund ist der Senat Ã¼berzeugt, dass der KlÃ¤ger jedenfalls Anfang April
2019 eine echte Geburtsurkunde besaÃ� und nicht vorgelegt hat.

Allerdings besteht kein Kausalzusammenhang dieses VerstoÃ�es mit der Dauer des
Aufenthalts des KlÃ¤gers im Bundesgebiet, auch nicht im Sinn einer typisierenden,
generell-abstrakten Betrachtungsweise (vgl. dazu Oppermann/Filges, a.a.O., Rn.
115) â�� wenn diese angesichts der mÃ¶glichen Auswirkungen Ã¼berhaupt weiter
zugrunde zu legen ist (vgl. KrauÃ� in: Siefert, AsylbLG, 2. Aufl., Â§ 2 Rn. 59). Der
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KlÃ¤ger sollte zwar zunÃ¤chst nach Iten Ã¼berstellt werden. Dazu war aber seine
Geburtsurkunde gar nicht notwendig, denn das BAMF hatte hierfÃ¼r am 01.02.2018
ein Laissez-passer ausgestellt. Im Anschluss an das Verstreichen der
Ã�berstellungsfrist hat das BAMF zwar auch im nationalen Verfahren Ã¼ber das
Asylbegehren des KlÃ¤gers ablehnend entschieden (Bescheid vom 16.05.2018).
Diese Entscheidung wurde aber erst im Jahr 2020 nach dem klageabweisenden
Urteil des VG vom 07.01.2020 (RN 12 K 18.31589) rechtskrÃ¤ftig und erst dann war
der KlÃ¤ger vollziehbar ausreisepflichtig, da sein Asylantrag nicht als offensichtlich
unzulÃ¤ssig oder unbegrÃ¼ndet abgelehnt worden war. Aufgrund der gescheiterten
Ã�berstellungsversuche am 01.03.2018 und am 15.03.2018 ergibt sich ebenfalls
keine rechtsmissbrÃ¤uchliche Beeinflussung der Aufenthaltsdauer. Die geplante
Ã�berstellung scheiterte zwar jeweils daran, dass der KlÃ¤ger in der Unterkunft
nicht anzutreffen war. Die Termine waren ihm aber nicht mitgeteilt und er war nicht
aufgefordert worden, sich fÃ¼r die Ã�berstellung bereit zu halten. Deswegen ist
auÃ�erdem nicht feststellbar, dass der KlÃ¤ger den erforderlichen Vorsatz (vgl.
KrauÃ�, a.a.O., Â§ 2 Rn. 60 f.) hatte, seinen Aufenthalt im Bundesgebiet
(rechtsmissbrÃ¤uchlich) zu verlÃ¤ngern. Somit hat der KlÃ¤ger gerade nicht von
einer treuwidrig erlangten Rechtsposition Gebrauch gemacht. Ebenso ist auch die
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde der Beklagten davon ausgegangen (Schreiben vom
08.05.2019), es liege keine rechtsmissbrÃ¤uchliche Beeinflussung der
Aufenthaltsdauer vor.

Aus denselben GrÃ¼nden lagen in keinem der streitgegenstÃ¤ndlichen Monate die
Voraussetzungen fÃ¼r eine AnspruchseinschrÃ¤nkung nach Â§ 1a AsylbLG beim
KlÃ¤ger vor. Daher kann auch offen bleiben, ob die Norm Ã¼berhaupt neben Â§ 2
Abs. 1 AsylbLG angewendet werden kann â�� wogegen jedenfalls der Wortlaut des 
Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG spricht (vgl. Oppermann/Filges, a.a.O., Rn. 152).

Der somit dem Grunde nach bestehende Anspruch des KlÃ¤gers auf sog.
Analogleistungen nach Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG basiert auf Leistungen nach der
Bedarfsstufe 1. Dies waren im Jahr 2019 monatlich 424 EUR gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1
Satz 1 AsylbLG i.V.m. den Â§Â§ 28, 28a und 40 SGB XII i.V.m. Â§ 2 der
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2019 (RBSFV 2019).

Im Fall des KlÃ¤gers hat die Beklagte auÃ�erdem eine abweichende
Regelsatzfestsetzung gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG i.V.m. Â§ 27a Abs. 4 Satz
1 Nr. 1 und Satz 2 SGB XII vorgenommen. Demnach ist im Einzelfall der Regelsatz
abweichend von der maÃ�gebenden Regelbedarfsstufe festzusetzen, wenn ein
durch die Regelbedarfe abgedeckter Bedarf nicht nur einmalig, sondern fÃ¼r eine
Dauer von voraussichtlich mehr als einem Monat nachweisbar vollstÃ¤ndig oder
teilweise anderweitig gedeckt ist. Das traf in den hier streitigen Monaten wegen der
Unterbringung des KlÃ¤gers in der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft A-Ost zu.
Der KlÃ¤ger war dieser Unterkunft seit dem 03.04.2019 (Bescheid der D. vom
25.03.2019) zur Wohnsitznahme zugewiesen und es handelte sich um eine
Unterkunft i.S.d. Â§ 53 AsylG; der KlÃ¤ger hatte bereits ab dem 29.08.2017 nicht
mehr in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (Bescheid der D. vom 16.08.2017).
Mit der Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft wurden fÃ¼r den KlÃ¤ger die
Bedarfe betreffend Unterkunft, Energie, Wohnungsinstandhaltung,
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Innenausstattung, HaushaltsgerÃ¤te- und gegenstÃ¤nde durch Sachleistungen
gedeckt. Das hat die Beklagte so angegeben und der Senat hat keinen Anlass, an
der diesbezÃ¼glichen Bedarfsdeckung zu zweifeln. Da diese lÃ¤nger als einen
Monat bestand, waren â�� jedenfalls dem Grunde nach â�� in Bezug auf die
Bedarfe der Abteilungen 4 und 5 nach Â§ 5 Abs. 1 des Regelbedarfs-
Ermittlungsgesetzes (RBEG â�� in der Fassung des Gesetzes vom 22.12.2016, BGBl.
I, 3159) die Voraussetzungen fÃ¼r eine abweichende â�� hier niedrigere â��
Festsetzung des Regelsatzes gegeben. Dazu waren gemÃ¤Ã� Â§ 27a Abs. 4 Satz 2
SGB XII die monatlich ersparten Verbrauchsausgaben der sich nach Â§ 5 Abs. 1
RBEG fÃ¼r die jeweilige Abteilung ergebenden BetrÃ¤ge zugrunde zu legen. Diese
beliefen sich fÃ¼r die Abteilung 4 auf 35,01 EUR und fÃ¼r die Abteilung 5 auf 24,34
EUR. Obschon bereits diese BetrÃ¤ge gemÃ¤Ã� Â§ 7 RBEG bezogen auf das Jahr
2017, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des RBEG in der vorliegend anzuwendenden
Fassung, fortgeschrieben wurden und weitere Fortschreibungen bis zu dem hier
maÃ�geblichen Jahr 2019 gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 28a, 40 SGB XII i.V.m. den
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnungen 2018 und 2019 erfolgt sind, sind
nach dem Wortlaut des Â§ 27a Abs. 4 Satz 2 SGB XII und der insofern
unzweideutigen GesetzesbegrÃ¼ndung (BR-Drs. 541/16, S. 87) bei den
Herabsetzungen keine fortgeschriebenen BetrÃ¤ge anzusetzen (vgl. Scheider in:
Schellhorn/Hohm/Scheider/Legros, SGB XII, 20. Aufl., Â§ 27a Rn. 56.1).

Zweifelhaft ist jedoch, ob die fÃ¼r Einpersonenhaushalte (Â§ 5 RBEG) ermittelten
BetrÃ¤ge nicht bei der Anwendung von Â§ 27a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB XII auf
Erwachsene, deren Regelbedarf sich nach Regelbedarfsstufe 2 (Â§ 8 Abs. 1 Nr. 2
RBEG) bemisst, nur verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig gekÃ¼rzt â�� das hieÃ�e hier, nur im
Umfang von 90% von 59,35 EUR (=53,42 EUR) â�� anzusetzen sind. Zu bedenken
ist nÃ¤mlich, dass bereits die Summe der regelbedarfsrelevanten
Verbrauchsausgaben eines Einpersonenhaushalts einen Betrag von 394,84 EUR
ergab (Â§ 5 Abs. 2 RBEG) und damit den Regelbedarf nach Stufe 2 (382 EUR)
Ã¼berstieg. Damit kÃ¶nnte bei einer abweichenden Regelsatzfestsetzung eine
Bedarfsunterdeckung eintreten. Der Senat kann diese Frage aber offen lassen, da
der KlÃ¤ger den sich aufgrund des stattgebenden Urteils des SG zugesprochene
hÃ¶heren Leistungsbetrag aus anderen GrÃ¼nden ohnehin beanspruchen kann und
Berufung nur von der Beklagten eingelegt worden ist (Â§ 123 SGG).

Weiter stellt sich die Frage, ob nicht mit der Anwendung der Bedarfsstufe 2 auf
Personen in GemeinschaftsunterkÃ¼nften aufgrund der Regelung des Â§ 2 Abs. 1
Satz 4 Nr. 1 AsylbLG, wie es auch hier beim KlÃ¤ger im Streit steht, bereits eine
Abweichung von der grundsÃ¤tzlichen Bemessung des Leistungsumfangs nach der
Regelbedarfsstufe 1 vorliegt, welche einer weiteren â��KÃ¼rzungâ�� gemÃ¤Ã� Â§
27a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB XII wegen derselben Bedarfe entgegensteht (in diese
Richtung wohl KrauÃ�, a.a.O., Â§ 2 Rn. 70 ff.). Dahin kÃ¶nnten auch die
AusfÃ¼hrungen in der GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drs. 19/10052, S. 13) zur
Neubemessung der Grundleistungen nach den Â§Â§ 3 f. AsylbLG gedeutet werden,
dass die regelbedarfsrelevanten Ausgaben fÃ¼r Haushaltsenergie und
Wohnungsinstandhaltungskosten aus den BedarfssÃ¤tzen fÃ¼r den notwendigen
Bedarf im AsylbLG ausgegliedert werden, weil diese Bedarfe im AsylbLG speziell bei
Gemeinschaftsunterbringung regelmÃ¤Ã�ig durch Sachleistungen gedeckt
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wÃ¼rden. Die gleiche Situation besteht bei Analogleistungsberechtigten, die in
GemeinschaftsunterkÃ¼nften oder Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Die
Frage braucht vorliegend aber nicht entschieden zu werden, denn nach der
Beurteilung des Falles des KlÃ¤gers durch den Senat kommt Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1
AsybLG ohnehin nicht zur Anwendung (dazu unten), so dass eine abweichende
Regelsatzfestsetzung nach Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG i.V.m. Â§ 27a Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 SGB XII hieran nicht scheitert. FÃ¼r ein gÃ¤nzliches AuÃ�erachtlassen der
beim KlÃ¤ger erfolgten anderweitigen Bedarfsdeckung besteht weder ein Anlass
noch eine Grundlage. Daher ist die abweichende Regelsatzfestsetzung vorliegend
zugrunde zu legen.

Eine Bemessung des Leistungsumfangs des KlÃ¤gers nach Bedarfsstufe 2 aufgrund
von Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG ist nicht vorzunehmen; vielmehr bleibt es bei
der Zugrundelegung der Bedarfsstufe 1. Die Vorschrift des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1
AsylbLG wurde eingefÃ¼hrt durch das Dritte Gesetz zur Ã�nderung des AsylbLG
vom 13.08.2019 (BGBl. I, 1290) und trat gemÃ¤Ã� dessen Art. 2 zum 01.09.2019 in
Kraft. Ihr zufolge findet Â§ 28 SGB XII i.V.m. dem RBEG und den Â§Â§ 28a, 40 SGB
XII auf Analogleistungsberechtigte mit der MaÃ�gabe entsprechende Anwendung,
dass bei der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft fÃ¼r jede erwachsene
Person ein Regelbedarf in HÃ¶he der Regelbedarfsstufe 2 anerkannt wird. Der
Regelbedarf nach Stufe 2 belief sich im Jahr 2019 auf monatlich 382 EUR im
Gegensatz zu 424 EUR bei Regelbedarfsstufe 1 (Â§ 2 RBSFV 2019). Die Vorschrift
des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG ist aber aus zwei GrÃ¼nden hier nicht
anzuwenden.

Der Anwendung auf den KlÃ¤ger steht vorliegend bereits die Ã�bergangsregelung
des Â§ 15 AsylbLG entgegen. Â§ 15 AylbLG â�� mit der amtlichen Ã�berschrift
â��Ã�bergangsregelung zum Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der
Ausreisepflichtâ�� â�� sieht vor, dass fÃ¼r Leistungsberechtigte des AsylbLG, auf
die bis zum 21.08.2019 gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG das SGB XII entsprechend
anzuwenden war, Â§ 2 AsylbLG in der Fassung der Bekanntmachung vom
05.08.1997 (BGBl. I, 2022), das zuletzt durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.07.2017
(BGBl. I, 2541; 2019 I, 162) geÃ¤ndert worden ist, weiter anzuwenden ist. Die damit
in Bezug genommene Fassung des Â§ 2 AsylbLG sah keine Bemessung der
Leistungen fÃ¼r Analogleistungsberechtigte nach Regelbedarfsstufe 2 bei
Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft vor, sondern auch dann war die
Regelbedarfsstufe 1 den Leistungen zugrunde zu legen. Die amtliche Ã�berschrift
des Â§ 15 AsylbLG spricht zwar gegen eine Anwendung auf den vorliegenden Fall.
Die Vorschrift des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG wurde auch nicht wie Â§ 15 AsylbLG
mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom
15.08.2019 (BGBl. I, 1294) eingefÃ¼gt, sondern mit dem Dritten Gesetz zur
Ã�nderung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 13.08.2019 (BGBl. I, 1290).
Ersteres trat bereits am 21.08.2019 in Kraft, letzteres erst am 01.09.2019. Jedoch
ist daraus kein zwingender Schluss dahin zu ziehen, dass Â§ 15 AsylbLG lediglich
fÃ¼r die FÃ¤lle der VerlÃ¤ngerung der Wartefrist in Â§ 2 Abs. 1 AsylbLG von 15 auf
18 Monate eingreifen soll. Diese VerlÃ¤ngerung erfolgte zum 21.08.2019 mit Art. 5
Nr. 3 des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das
Dritte Gesetz zur Ã�nderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, welches dann mit

                            15 / 27

https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/27a.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/27a.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202019,%201290
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/28.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/28a.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/40.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/40.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/15.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%201997,%202022
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202017,%202541
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/15.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/15.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202019,%201294
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202019,%201290
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/15.html
https://dejure.org/gesetze/AsylbLG/2.html


 

seinem Art. 1 Nr. 3 die weitergehenden Ã�nderungen an Â§ 2 AsylbLG zum
01.09.2019 brachte, befand sich nÃ¤mlich etwa zeitgleich mit dem Zweiten Gesetz
zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht im Gesetzgebungsverfahren. Daher
war zu erwarten, dass der Gesetzgeber, wenn er denn dies im Sinn hatte, einer
BeschrÃ¤nkung der Anwendbarkeit von Â§ 15 AsylbLG allein auf die VerlÃ¤ngerung
der Wartefrist deutlicher Ausdruck verleihen wÃ¼rde als durch die amtliche
Ã�berschrift. Dem Wortlaut des Â§ 15 AsylbLG lÃ¤sst sich aber eine entsprechend
eingeschrÃ¤nkte Anwendbarkeit nicht entnehmen. Und es musste sich
aufdrÃ¤ngen, dass diese Frage gerade angesichts der Auswirkungen des Â§ 2 Abs. 1
Satz 4 AsylbLG aufkommen wÃ¼rde (vgl. KrauÃ�, a.a.O., Â§ 15 Rn. 12, welche die
Annahme eines gesetzgeberischen Versehens als â��recht euphemistischâ��
bezeichnet). Auch in der BegrÃ¼ndung zur EinfÃ¼gung von Â§ 15 AsylbLG durch
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fÃ¼r Inneres und Heimat
(BT-Drs. 19/10706, S. 18) findet sich â�� mit Blick auf die parallelen
Gesetzgebungsverfahren â�� keine deutliche BeschrÃ¤nkung allein auf die
VerlÃ¤ngerung der Wartefrist. Dort heiÃ�t es: â��Eine Ã�bergangsregelung ist
erforderlich fÃ¼r die Personen, die nach bisher geltender Rechtslage bereits nach
15 Monaten Analogleistungen entsprechend des ZwÃ¶lften Buches
Sozialgesetzbuch erhalten.â�� Diese ErwÃ¤gung trifft fÃ¼r die betroffenen
Leistungsberechtigten ab 01.09.2019 mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes
zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht weiterhin zu. Auch erschlieÃ�t sich
nicht, weshalb der Gesetzgeber in Bezug auf die VerlÃ¤ngerung der Wartefrist ein
BedÃ¼rfnis fÃ¼r eine Ã�bergangsregelung sehen sollte, nicht aber hinsichtlich der
Auswirkungen der EinfÃ¼hrung des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG. Insofern stellten
sich ebenfalls Probleme bei der kurzfristigen Umsetzung der Ã�nderung zulasten
der Leistungsberechtigten. Zu Recht wird darauf verwiesen (SG Freiburg, Urteil vom
06.10.2020 â�� S 9 AY 138/20 â�� juris), dass die Leistungsberechtigten zur
Umstellung der Einkaufs- und Haushaltsgewohnheiten zumindest eines Zeitraums
von mehreren Wochen bis Monaten bedÃ¼rften. Es seien nÃ¤mlich Absprachen mit
den (in AsylbewerberunterkÃ¼nften typischerweise hÃ¤ufiger wechselnden)
Mitbewohnern (typischerweise solchen mit unterschiedlicher Muttersprache,
familiÃ¤rer und wirtschaftlicher Situation) und erforderliche Dispositionen, die eine
gewisse Vorlaufzeit benÃ¶tigten, zu treffen. Dies sei innerhalb des kurzen Zeitraums
zwischen VerkÃ¼ndung (20.08.2019) und Inkrafttreten (01.09.2019) nicht zu
erwarten gewesen, zumal angesichts der Sprachbarriere beim betroffenen
Personenkreis. Diese Ã�berlegungen streiten auch in den Augen des Senats fÃ¼r
eine Anwendung von Â§ 15 AsylbLG. Bedenkenswert ist zwar auf der anderen Seite
noch das Argument (KrauÃ�, a.a.O., Â§ 15 Rn. 13), dass mit einer
uneingeschrÃ¤nkten Anwendung des Â§ 15 AsylbLG, auch die begÃ¼nstigende
Regelung des Â§ 2 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG nicht zum Tragen kÃ¤me, was vor allem
unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten problematisch wÃ¤re. Allerdings kann
dem ebenso gut durch eine einschrÃ¤nkende Auslegung des Â§ 15 AsylbLG
begegnet werden und in Bezug auf den von Â§ 2 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG
begÃ¼nstigten Personenkreis die Ã�bergangsregelung nicht angewandt werden.
Dies erscheint zumindest vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten fÃ¼r die von der
Neuregelung in Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG betroffenen Personen
vorzugswÃ¼rdig.
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Der Senat kommt daher zu der Auffassung, dass eine maÃ�geblich auf dem
Wortlaut basierende Auslegung vorzunehmen ist, denn dieser ist Ausgangspunkt
und Grenze fÃ¼r die Auslegung einer Norm. Zudem erweist sich eine wortgetreue
Auslegung unter dem Gesichtspunkt der Rechtsklarheit und der Vorhersehbarkeit
fÃ¼r die Betroffenen als gerechtfertigt. Demzufolge â�� er bezog am 20.08.2019
bereits Analogleistungen nach der bis dahin geltenden Fassung des Â§ 2 AsylbLG
(Bescheid vom 06.06.2019) â�� ist Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG auf den KlÃ¤ger
nicht anzuwenden.

Die Nicht-Anwendung des Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG in diesem Fall
begrÃ¼ndet sich auÃ�erdem dadurch, dass â�� als ungeschriebene Voraussetzung
â�� ein tatsÃ¤chliches â��FÃ¼reinandereinstehenâ�� gegeben sein muss und nicht
nur das bloÃ�e gemeinsame Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft bzw.
Aufnahmeeinrichtung. Rein nach ihrem Wortlaut erfasst die Norm alle FÃ¤lle der
Unterbringung in einer Sammelunterkunft. Eine derart umfassende Anwendung
begegnet jedoch verfassungsrechtlichen Bedenken. Daher ist im Wege der
normerhaltenden teleologischen Reduktion das beschriebene Tatbestandsmerkmal
in die Vorschrift hineinzulesen. Die teleologische Reduktion gehÃ¶rt zu den
anerkannten, verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden
AuslegungsgrundsÃ¤tzen (BVerfG, Beschluss vom 15.10.2004 â�� 2 BvR 1316/04,
Beschluss vom 07.04.1997 â�� 1 BvL 11/96 und Beschluss vom 14.03.2011 â�� 1
BvL 13/07 â�� alle nach juris). Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die
auszulegende Vorschrift entgegen ihrem Wortlaut hinsichtlich eines Teils der von ihr
erfassten FÃ¤lle fÃ¼r unanwendbar hÃ¤lt, weil deren Sinn und Zweck, die
Entstehungsgeschichte und der Gesamtzusammenhang der einschlÃ¤gigen
Regelungen gegen eine uneingeschrÃ¤nkte Anwendung sprechen. Bei einem nach
wortlautgetreuer Auslegung drohenden GrundrechtsverstoÃ� kann eine zulÃ¤ssige
und mit der Verfassung zu vereinbarende Auslegung der Norm entgegen deren
Wortlaut sogar geboten sein (vgl. BSG, Urteil vom 19.12.2013 â�� B 2 U 17/12 R,
Urteil vom 04.12.2014 â�� B 2 U 18/13 R und Urteil vom 15.12.2016 â�� B 5 RE
2/16 R â�� alle nach juris). Die Grenzen verfassungskonformer Auslegung ergeben
sich aus dem ordnungsgemÃ¤Ã�en Gebrauch der anerkannten
Auslegungsmethoden. Eine Norm ist nur dann fÃ¼r verfassungswidrig zu erklÃ¤ren,
wenn keine nach den anerkannten AuslegungsgrundsÃ¤tzen zulÃ¤ssige und mit der
Verfassung vereinbare Auslegung mÃ¶glich ist. Lassen der Wortlaut, die
Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang der einschlÃ¤gigen Regelung
und deren Sinn und Zweck mehrere Deutungen zu, von denen eine zu einem
verfassungsmÃ¤Ã�igen Ergebnis fÃ¼hrt, so ist diese geboten. Die MÃ¶glichkeit
einer verfassungskonformen Auslegung endet allerdings dort, wo sie mit dem
Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch trÃ¤te
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 16.12.2014 â�� 1 BvR 2142/11 â�� juris). Es ist also zu
beachten, dass im Wege der Auslegung einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen
Gesetz nicht ein entgegengesetzter Sinn verliehen, der normative Gehalt der
auszulegenden Norm nicht grundlegend neu bestimmt oder das gesetzgeberische
Ziel nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt werden (vgl. Beschluss des Senats
vom17.09.2018 â�� L 8 AY 13/18 B ER â�� juris).

Der Gesetzgeber hat die EinfÃ¼hrung der Bedarfsstufe 2 fÃ¼r
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Analogleistungsberechtigte in GemeinschaftsunterkÃ¼nften und
Aufnahmeeinrichtungen durch Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG damit begrÃ¼ndet
(BT-Drs. 19/10052, S. 19 f.), dass es sich um eine FolgeÃ¤nderung zu den
Neuregelungen in Â§ 3a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buchstabe a sowie Abs.
2 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buchstabe a AsylbLG handle. Damit werde die
spezielle Bedarfsstufe fÃ¼r Erwachsene in SammelunterkÃ¼nften auf Bezieher von
Analogleistungen Ã¼bertragen, die in GemeinschaftsunterkÃ¼nften untergebracht
seien. Die Ã�nderung sei erforderlich, da fÃ¼r die Bezieher von Analogleistungen
die Regelbedarfsstufen des RBEG entsprechend gÃ¤lten. Das RBEG kenne aber
keine spezielle Regelbedarfsstufe fÃ¼r Personen in SammelunterkÃ¼nften und Â§ 8
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. Satz 2 RBEG sei nicht einschlÃ¤gig. Die mit der
Unterbringung in SammelunterkÃ¼nften verbundenen Einspareffekte, die in den
ersten 15 â�� mittlerweile verlÃ¤ngert auf 18 â�� Monaten die Zuordnung zur
Bedarfsstufe 2 rechtfertigten, bestÃ¼nden jedoch auch nach Ablauf der Wartefrist
fort. Aus dem folgenden Absatz der GesetzesbegrÃ¼ndung, welcher sich allerdings
auf Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 AsylbLG bezieht, kann ebenfalls abgeleitet werden, dass
der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Einspareffekte aus dem gemeinsamen
Wirtschaften resultieren. Zu der Neuordnung der Bedarfsstufe der Grundleistungen,
die ebenfalls mit dem Dritten Gesetz zur Ã�nderung des AsylbLG erfolgte und auf
die sich der Gesetzgeber bei Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsybLG bezogen hat, wird
ausgefÃ¼hrt (BT-Drs. 19/10052, S. 23 ff.), dass die Bedarfsstufe 2 fÃ¼r erwachsene
Leistungsberechtigte in Aufnahmeeinrichtungen, GemeinschaftsunterkÃ¼nften oder
vergleichbaren sonstigen UnterkÃ¼nften (SammelunterkÃ¼nfte) unabhÃ¤ngig
davon gelte, ob die Betroffenen in der Unterkunft allein, mit einem Partner oder
einer Partnerin oder mit anderen Erwachsenen zusammenlebten. Mit der
Begrenzung des Leistungssatzes werde dabei der besonderen Bedarfslage von
Leistungsberechtigten in SammelunterkÃ¼nften Rechnung getragen. Denn es sei
davon auszugehen, dass eine Gemeinschaftsunterbringung fÃ¼r die Bewohner
solcher UnterkÃ¼nfte Einspareffekte zur Folge habe, die denen in Paarhaushalten
im Ergebnis vergleichbar seien. Bei den in einer Wohnung zusammenlebenden
Partnern berÃ¼cksichtige die Bedarfsstufe 2 die im gemeinsamen Haushalt
entstehenden Einspareffekte. Diese ergÃ¤ben sich daraus, dass Wohnraum
gemeinsam genutzt werde, im Haushalt vorhandene GebrauchsgÃ¼ter gemeinsam
angeschafft und genutzt wÃ¼rden sowie beim gemeinsamen Einkauf von
VerbrauchsgÃ¼tern. Der in der Bedarfsstufe 2 fÃ¼r Paarhaushalte zum Ausdruck
kommende Gedanke der Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften â��aus
einem Topfâ�� lasse sich auf Leistungsberechtigte Ã¼bertragen, die in
SammelunterkÃ¼nften bestimmte RÃ¤umlichkeiten (KÃ¼che, SanitÃ¤r- und
AufenthaltsrÃ¤ume etc.) gemeinsam nutzten. Auch hier ermÃ¶gliche die
gemeinschaftliche Nutzung von Wohnraum Synergieeffekte, da bestimmte
haushaltsbezogene Aufwendungen nicht von jedem Leistungsberechtigten alleine
zu tragen seien, sondern auf die Gemeinschaft der Bewohner aufgeteilt bzw. von
ihnen gemeinsam getragen wÃ¼rden. Dies betreffe etwa die persÃ¶nlichen Bedarfe
an Mediennutzung, da Festnetz- oder InternetanschlÃ¼sse in
SammelunterkÃ¼nften regelmÃ¤Ã�ig zur gemeinschaftlichen Nutzung bereitgestellt
wÃ¼rden. Weitere Einsparungen ergÃ¤ben sich unter den genannten
Voraussetzungen durch die MÃ¶glichkeit zur gemeinsamen Nutzung oder zum
Austausch bei den Bedarfen an Freizeit, Unterhaltung und Kultur (Abteilung 9 der
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EVS 2013). Bei einer Unterbringung in SammelunterkÃ¼nften bestÃ¼nden zudem
Einspareffekte beim notwendigen Bedarf an Nahrung (Abteilung 1 der EVS 2013),
etwa indem Lebensmittel oder zumindest der KÃ¼chengrundbedarf in grÃ¶Ã�eren
Mengen gemeinsam eingekauft und in den GemeinschaftskÃ¼chen gemeinsam
genutzt wÃ¼rden. Die hieraus fÃ¼r die erwachsenen Bewohner von
SammelunterkÃ¼nften erzielbaren Ersparnisse seien mit den Einspareffekten in
Paarhaushalten im Ergebnis vergleichbar. Bei der Regelung zur Ausgestaltung
existenzsichernder Leistungen liege es im Entscheidungsspielraum des
Gesetzgebers, fÃ¼r seine EinschÃ¤tzung der notwendigen existenzsichernden
Leistungen in Orientierung an der tatsÃ¤chlichen Bedarfslage eine typisierende
EinschÃ¤tzung der VerhÃ¤ltnisse vorzunehmen, die nicht sachwidrig erscheine. Ein
Zusammenwirtschaften Ã¼ber die bloÃ�e Teilung von unterkunftsbezogenen
Leistungen hinaus kÃ¶nne von den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, die in
SammelunterkÃ¼nften untergebracht sind, erwartet werden. Die
Leistungsberechtigten befÃ¤nden sich im Asylverfahren ungeachtet ihrer Herkunft
in derselben Lebenssituation und bildeten der Sache nach eine
Schicksalsgemeinschaft. In der zeitlichen und rÃ¤umlichen Sondersituation hÃ¤tten
sie die Obliegenheit, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um
miteinander in der Sammelunterkunft auszukommen.

Aus der GesetzesbegrÃ¼ndung wird deutlich, dass der Gesetzgeber in Bezug auf
die Bemessung des Bedarfs der Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG in
SammelunterkÃ¼nften nicht auf ein (typischerweise gegebenes) tatsÃ¤chliches
Wirtschaften â��aus einem Topfâ�� abstellt bzw. gar ein dahinter stehendes
â��FÃ¼reinandereinstehenâ�� annimmt, welches jedenfalls typischerweise die
Annahme rechtfertigt, dass die solchermaÃ�en gemeinsam wirtschaftenden
Personen auch tatsÃ¤chlich gemeinsame Bedarfe decken und daraus geringere
Aufwendungen resultieren.

Nach der Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG) bzw. Art. 3 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG, Urteil vom 17.11.1992 â�� 1
BvL 8/87 -, Urteil vom 18.07.2012 â�� 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 -, Beschluss vom
27.07.2016 â�� 1 BvR 371/11 â�� alle nach juris) beinhaltet zwar der Anspruch auf
GewÃ¤hrleistung eines menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums als Menschenrecht
â�� das auch auslÃ¤ndischen StaatsangehÃ¶rigen, die sich in Deutschland
tatsÃ¤chlich aufhalten, zusteht â�� einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
bei der Bestimmung der HÃ¶he der Leistungen der Gesetzgeber. Allerdings hat er
die Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den
bestehenden Lebensbedingungen im Hinblick auf die konkreten Bedarfe der
Betroffenen auszurichten sowie die soziale Wirklichkeit zeit- und realitÃ¤tsgerecht
im Hinblick auf die GewÃ¤hrleistung des menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums
zu erfassen. Eine Differenzierung bei der LeistungshÃ¶he ist nur insofern mÃ¶glich,
als der Bedarf von dem anderer BedÃ¼rftiger signifikant abweicht und dies
folgerichtig und transparent anhand des tatsÃ¤chlichen Bedarfs belegt werden
kann. Dabei erfolgt â�� in Ansehung des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers
â�� nur eine Ergebniskontrolle dahin, ob die Leistungen in der Gesamtschau evident
unzureichend sind. Dies ist bezÃ¼glich Sozialleistungen dann der Fall, wenn sie in
der Gesamtsumme keinesfalls sicherstellen kÃ¶nnen, HilfebedÃ¼rftigen in
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Deutschland ein Leben zu ermÃ¶glichen, das physisch, sozial und kulturell als
menschenwÃ¼rdig anzusehen ist. Jenseits dieser Evidenzkontrolle wird geprÃ¼ft,
ob die Leistungen zur Sicherung einer menschenwÃ¼rdigen Existenz in einem
inhaltlich transparenten und sachgerechten Verfahren begrÃ¼ndet werden
kÃ¶nnen, wobei entscheidend ist, ob sich der Rechtsanspruch auf existenzsichernde
Leistungen durch realitÃ¤tsgerechte, schlÃ¼ssige Berechnungen sachlich
differenziert begrÃ¼nden lÃ¤sst. Es ist auch von Verfassungs wegen nicht zu
beanstanden, zur GewÃ¤hrleistung einer menschenwÃ¼rdigen Existenz anerkannte
Sozialleistungen in Orientierung an der BedÃ¼rftigkeit der Betroffenen pauschal um
Einsparungen zu kÃ¼rzen, die im familiÃ¤ren hÃ¤uslichen Zusammenleben typisch
sind. Soweit Leistungen anderer angerechnet werden, sind maÃ�gebend nicht
mÃ¶glicherweise bestehende RechtsansprÃ¼che, sondern die faktischen
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse der HilfebedÃ¼rftigen, also das tatsÃ¤chliche
Wirtschaften â��aus einem Topfâ��. Nicht angerechnet werden darf, was zu leisten
die Verpflichteten auÃ�erstande sind oder was sie ohne rechtliche Verpflichtungen
erkennbar nicht zu leisten bereit sind.

Vor diesem Hintergrund kommt der Senat zu der Auffassung, dass die generelle
Bemessung des lebensnotwendigen Bedarfes von Analogleistungsberechtigten in
GemeinschaftsunterkÃ¼nften bzw. Aufnahmeeinrichtungen nach Bedarfsstufe 2 (Â§
2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG), unabhÃ¤ngig davon, ob sie dort alleine oder in einer
Paarbeziehung leben, nicht zulÃ¤ssig und daher die Aufnahme des Merkmals eines
tatsÃ¤chlichen NÃ¤heverhÃ¤ltnisses, aus dem auf Einspareffekte geschlossen
werden kann, geboten ist.

Das folgt zwar noch nicht daraus, dass Leistungen nach Bedarfsstufe 2 generell
nicht zur Deckung des Existenzminimums ausreichend sind; dies ist zwar nicht
ausgeschlossen, aber nicht evident. In der GesetzesbegrÃ¼ndung wird hinreichend
plausibel erlÃ¤utert, dass bei der Unterbringung in staatlichen UnterkÃ¼nften
Einspareffekte beim lebensnotwendigen Bedarf vorhanden sind. Das betrifft die
persÃ¶nlichen Bedarfe an Mediennutzung (Abteilung 9 der EVS 2013), da Festnetz-
oder InternetanschlÃ¼sse in SammelunterkÃ¼nften regelmÃ¤Ã�ig zur
gemeinschaftlichen Nutzung bereitgestellt werden. Ferner erscheint es dem Senat
nachvollziehbar, wie schon angesprochen, dass verschiedene Bedarfe bei der
Unterbringung in den SammelunterkÃ¼nften nicht aus dem Regelbedarf zu decken
sind, weil sie in Form von Sachleistungen erbracht werden. Dazu zÃ¤hlen
Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft, Energie, Wohnungsinstandhaltung,
Innenausstattung, HaushaltsgerÃ¤te und -gegenstÃ¤nde (Abteilungen 4 und 5 der
EVS 2013). Angesichts des Umfangs der somit betroffenen regelbedarfsrelevanten
Verbrauchsausgaben ist nicht zu erkennen, dass eine LeistungsgewÃ¤hrung im
Umfang der Bedarfsstufe 2 offensichtlich unzureichend ist. Abstellend auf die bei
einer abweichenden Regelsatzfeststellung vorzunehmende â��KÃ¼rzungâ�� des
Bedarfssatzes um monatlich 59,35 EUR (Â§ 27a Abs. 4 Satz 2 SGB XII) ergibt sich,
dass die Differenz zur Regelbedarfsstufe 1 â�� hier im Jahr 2019 monatlich 424 EUR
â�� grÃ¶Ã�er ausfÃ¤llt als bei der GewÃ¤hrung von Leistungen nach Bedarfsstufe 2
(monatlich 382 EUR) mit 42 EUR â�� bei Ausschluss einer zusÃ¤tzlichen KÃ¼rzung
wegen derselben Bedarfe (siehe oben). Damit ist nicht anzunehmen, dass die somit
zu gewÃ¤hrenden existenzsichernden Leistungen keinesfalls ein
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menschenwÃ¼rdiges Leben ermÃ¶glichten. Auch liegt eine sachlich gerechtfertigte
Ungleichbehandlung im Vergleich zu Analogleistungsberechtigten in eigenen
Wohnungen (Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 RBEG) vor, denn diese mÃ¼ssen die genannten
Bedarfe aus dem Regelsatz decken (vgl. dazu auch KrauÃ�, a.a.O., Â§ 2 Rn. 73).
Unter diesem Aspekt wÃ¤re es auÃ�erdem unerheblich, ob der
Analogleistungsberechtigte in der Gemeinschaftsunterkunft alleine lebt oder
tatsÃ¤chlich eine Paarbeziehung mit einem anderen Bezieher von Analogleistungen
besteht.

Allerdings liegt â�� geht man von dem oben skizzierten VerstÃ¤ndnis des Â§ 2 Abs.
1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG aus â�� jenseits der Frage, ob mit den Leistungen das
menschenwÃ¼rdige Existenzminimum in ausreichender Weise gewÃ¤hrleistet wird,
ein nicht gerechtfertigter VerstoÃ� gegen das Gebot der Gleichbehandlung nach 
Art. 3 Abs. 1 GG vor. Danach ist wesentlich Gleiches gleich und wesentlich
Ungleiches ungleich zu behandeln. Dem Gesetzgeber ist nicht jede Differenzierung
verwehrt, sie bedarf aber stets der Rechtfertigung durch SachgrÃ¼nde, die dem
Ziel und dem AusmaÃ� der Ungleichbehandlung angemessen sind. Dabei gilt ein
stufenloser am Grundsatz der VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit orientierter
verfassungsrechtlicher PrÃ¼fungsmaÃ�stab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht
abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und
Regelungsbereichen bestimmen lassen (vgl. BVerfG, Urteil vom 10.04.2018 â�� 1
BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 â�� juris). Nach
diesen MaÃ�stÃ¤ben wÃ¼rden Analogleistungsberechtigte in einer tatsÃ¤chlichen
Paarbeziehung gegenÃ¼ber einem allein lebenden Analogleistungsberechtigten im
Sinn einer Bevorteilung anders behandelt, da bei ihnen weitere Einspareffekte aus
der Situation einer tatsÃ¤chlichen Einstand- und Verantwortungsgemeinschaft
anzunehmen sind, die anders als beim alleine lebenden nicht mehr durch die
GewÃ¤hrung geringerer Leistungen berÃ¼cksichtigt wÃ¼rden. Die Bemessung der
Analogleistungen nach derselben Stufe, unabhÃ¤ngig davon, ob tatsÃ¤chlich ein
gemeinsames Wirtschaften â��aus einem Topfâ�� mit entsprechenden
Einspareffekten zumindest typischerweise angenommen werden kann oder nur
Synergie- und Einspareffekte Ã¤hnlich denen von Paarhaushalten erzielt werden
kÃ¶nnten (BT-Drs. 19/10052, S. 24: â��Ein Zusammenwirtschaften â�¦ kann von
den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, die in SammelunterkÃ¼nften
untergebracht sind, erwartet werden. â�¦ haben sie die Obliegenheit, alle
zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um miteinander in der
Sammelunterkunft auszukommen.â��), nimmt damit auf sachliche Unterschiede
nicht in der gebotenen Weise RÃ¼cksicht, denn ein vernÃ¼nftiger Grund fÃ¼r die
Gleichbehandlung der in einem wesentlichen Punkt ungleichen Sachverhalte ist
nicht ersichtlich. Zwar verringern sich die Anforderungen an das sachliche
Differenzierungskriterium im Bereich der leistenden Massenverwaltung, da der
Gestaltungs- und Bewertungsspielraum des Gesetzgebers bei steigender
â��Typisierungstoleranzâ�� zunimmt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.07.2016 â�� 1
BvR 371/11 â�� juris, m.w.N.). Doch ist zu bedenken, dass der betroffene
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG es nicht alleine in der Hand hat, in eine
tatsÃ¤chliche (Paar-) Beziehung im Sinn einer Einstehens- und
Verantwortungsgemeinschaft mit anderen Bewohnern einer Sammelunterkunft
einzutreten. Vielmehr ist er auf den entsprechenden Willen eines oder mehrerer
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anderer Mitbewohner und das zufÃ¤llige Zusammenkommen in derselben
Unterkunft angewiesen. Hinzu kommt, dass diese auch dazu in der Lage sein
mÃ¼ssen, d.h. auch Bezieher von Analogleistungen sein oder ihren Lebensunterhalt
durch entsprechendes Einkommen oder VermÃ¶gen bestreiten kÃ¶nnen mÃ¼ssen.
Im Hinblick darauf besteht typischerweise eben keine Situation, die es erlauben
wÃ¼rde, einem alleine lebenden Analogleistungsbezieher die Leistungen nur in
gleicher HÃ¶he zuzubilligen wie solchen in einer Paarbeziehung. FÃ¼r die
Gleichbehandlung der demnach im TatsÃ¤chlichen wesentlich ungleichen Situation
wÃ¤re somit eine Differenzierung notwendig, die nicht vom Gesetzgeber
vorgenommen wurde.

Zudem besteht bei der gesetzlichen Festlegung der LeistungshÃ¶he nicht mehr der
erforderliche Bezug zu den faktischen VerhÃ¤ltnissen. FÃ¼r die gesetzliche
Annahme, dass in der vorliegenden Konstellation des Zusammenwohnens in einer
Gemeinschaftsunterkunft Einsparungen jenseits derjenigen aus einem
tatsÃ¤chlichen Zusammenwirtschaften typisch sind, fehlt es an einer ausreichenden
Grundlage. Die EinschÃ¤tzung, dass eine â��Schicksalsgemeinschaftâ�� besteht,
welche es erlaubt bzw. gebietet, Synergie- und Einspareffekte zu erzielen, ist nicht
plausibel. Zwar kann angenommen werden, dass auch Menschen in
SammelunterkÃ¼nften â��vernÃ¼nftig miteinander umgehenâ�� (Siefert in:
Siefert, AsylbLG, 2. Aufl., Â§ 3a Rn. 17). Doch fehlt es an einer Ermittlung der
Bedarfe, die beim Zusammenleben in einer Gemeinschaftsunterkunft oder
Aufnahmeeinrichtung anfallen bzw. dort im Vergleich zu alleine lebenden
Leistungsberechtigten in geringerem Umfang anfallen. Dass der Gesetzgeber sich
bei der Ã�bertragung des Gedankens der Einspareffekte bei Paarhaushalten nicht
von tatsÃ¤chlichen Erkenntnissen hat leiten lassen, sondern nur von Vermutungen,
ergibt sich deutlich aus der oben zitierten GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drs.
19/10052, S. 23 ff.). Dort wird ausgefÃ¼hrt, dass davon auszugehen sei, dass eine
Gemeinschaftsunterbringung fÃ¼r die Bewohner solcher UnterkÃ¼nfte
Einspareffekte zur Folge habe, die denen in Paarhaushalten im Ergebnis
vergleichbar seien. Die dann folgenden UmstÃ¤nde (gemeinsame Nutzung von
Wohnraum und GebrauchsgÃ¼tern, gemeinsamer Einkauf von VerbrauchsgÃ¼tern)
berÃ¼cksichtigen aber nicht, dass die Situation bei Asylbewerbern in
SammelunterkÃ¼nften sich deutlich von derjenigen in Paarhaushalten
unterscheidet. So fehlt es bereits an einer Basis fÃ¼r das gemeinsame
Wirtschaften, wie sie in Paarhaushalten besteht. WÃ¤hrend Personen in
GemeinschaftsunterkÃ¼nften ungewollt und zufÃ¤llig zusammenkommen, leben
Paare gewollt zusammen. Auch kann nicht von den zufÃ¤llig in derselben
Sammelunterkunft lebenden Personen erwartet werden, dass sie neu
hinzukommende sofort in ihre â��Gemeinschaftâ�� aufnehmen und in das
gemeinsame Wirtschaften einbeziehen. Zudem wirkt sich die gemeinsame Nutzung
von RÃ¤umlichkeiten nicht im Sinne eines Einspar- oder Synergieeffekts mindernd
auf die Lebenshaltungskosten aus, wenn deswegen bereits der Regelsatz niedriger
festgesetzt wird, wie auch vorliegend beim KlÃ¤ger geschehen. DarÃ¼ber hinaus
erscheint der Gedanke des gemeinsamen und damit kostensenkenden Einkaufs,
gelinde gesagt, zu optimistisch. Dies wÃ¼rde regelmÃ¤Ã�ig vor allem dann einen
Einspareffekt erzeugen, wenn dem gemeinsamen Einkauf auch das gemeinsame
Wirtschaften folgt. Das darf aber bezweifelt werden. Angesichts von
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Sprachbarrieren, kulturellen Differenzen, MentalitÃ¤tsunterschieden, gegenseitiger
Fremdheit und unterschiedlicher familiÃ¤rer Situation ist gerade nicht
typischerweise anzunehmen, dass die verschiedenen Bewohner der Unterkunft auch
â��aus einem Topfâ�� wirtschaften werden. Diese Annahme hat nur dann eine
tragfÃ¤hige Grundlage fÃ¼r sich, wenn zwischen den betroffenen Bewohnern auch
ein â��FÃ¼reinandereinstehenâ�� gegeben ist und hierfÃ¼r ausreichende
Anhaltspunkte vorliegen. Das wird aber â�� mit der Ausnahme einer auch
bestehenden Paarbeziehung â�� mit Blick auf die geschilderten UmstÃ¤nde ohne
Ermittlungen im konkreten Einzelfall nicht von vornherein zu unterstellen sein. Das
wird noch unterstrichen dadurch, dass die einzelnen Bewohner in einer
Sammelunterkunft typischerweise gerade nicht Leistungen auf demselben Niveau
erhalten. Zum einen wird es Analogleistungsbezieher geben, aber auch Bezieher
von Grundleistungen nach Â§ 3 AsylbLG oder sogar solche mit
AnspruchseinschrÃ¤nkungen nach Â§ 1a AsylbLG. Gerade beim Zusammenwohnen
mit Personen aus dem zuletzt genannten Kreis ist nicht nachvollziehbar, wie sich
hier fÃ¼r den Bezieher von Leistungen nach Â§ 2 AsylbLG noch Einspareffekte
ergeben sollen. Vielmehr wird es eher so sein, dass dieser â�� ein gemeinsames
Wirtschaften unterstellt â�� EinschrÃ¤nkungen der anderen Bewohner durch eigene
Mehrausgaben kompensieren dÃ¼rfte â�� wie es Ã¼brigens in einer
Einsatzgemeinschaft auch der Fall wÃ¤re. Wenngleich es auch bei der Einsatz- und
Verantwortungsgemeinschaft nicht maÃ�geblich darauf ankommt, ob
mÃ¶glicherweise RechtsansprÃ¼che auf die gegenseitige UnterstÃ¼tzung
bestehen, erlauben dort aber zumindest die faktischen VerhÃ¤ltnisse den Schluss
auf eine solche gegenseitige Hilfe und daraus resultierend einen geringeren Bedarf.
Eine damit vergleichbare Situation besteht bei der â��Schicksalsgemeinschaftâ��
der Bewohner von SammelunterkÃ¼nften dagegen nicht. Vielmehr weist auch
dieser in der GesetzesbegrÃ¼ndung verwendete Begriff nur auf die
Unterschiedlichkeit im TatsÃ¤chlichen und dem folgend im Rechtlichen hin. Eine
dem folgende Unterscheidung fehlt aber im AsylbLG.

Letztlich ist auch nicht erkennbar, welcher Unterschied in Bezug auf das Kriterium
des Zusammenlebens und des Wirtschaftens â��aus einem Topfâ�� zu
Leistungsberechtigten nach anderen existenzsichernden Systemen bestehen soll.
FÃ¼r diese bestimmte Â§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RBEG ebenfalls, dass deren Bedarf
nur dann nach Regelbedarfsstufe 2 zu bemessen ist, wenn sie in einer Wohnung mit
einem Ehegatten oder Lebenspartner in eheÃ¤hnlicher oder
lebenspartnerschaftsÃ¤hnlicher Gemeinschaft mit einem Partner zusammenleben.
Insofern liegt ein Unterschied zu Analogleistungsberechtigten nach dem AsylbLG
lediglich beim Merkmal des Zusammenlebens in einer Wohnung vor. Diese ist
definiert in Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 RBEG a.F. bzw. in dem seit 2020 geltenden Â§ 8 Abs.
1 Satz 3 RBEG (vgl. auch Â§ 42a Abs. 2 Satz 2 SGB XII) als Zusammenfassung
mehrerer RÃ¤ume, die von anderen Wohnungen oder WohnrÃ¤umen baulich
getrennt sind und die in ihrer Gesamtheit alle fÃ¼r die FÃ¼hrung eines Haushalts
notwendigen Einrichtungen, Ausstattungen und RÃ¤umlichkeiten umfassen.
Hierunter kann die vom KlÃ¤ger bewohnte Gemeinschaftsunterkunft in ihrer
Gesamtheit oder sogar einzelne baulich getrennte Teile subsumiert werden. Der
KlÃ¤ger teilte sich nÃ¤mlich nach den Ã¼bereinstimmenden Angaben der
Beteiligten ein Zimmer mit mehreren anderen Personen, ebenso
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GemeinschaftsrÃ¤ume wie KÃ¼che, Bad und WC. Die Wohnsituation erweist sich
damit als derjenigen in einer sogenannten Wohngemeinschaft als durchaus
vergleichbar. Auch wenn zu sehen ist, dass in letzterer Ã¼blicherweise jeder
Mitbewohner Ã¼ber ein alleine benutztes Zimmer verfÃ¼gen dÃ¼rfte, ist dies nicht
zwangslÃ¤ufig so. AuÃ�erdem ist in einer Sammelunterkunft eine eigenstÃ¤ndige
HaushaltsfÃ¼hrung mÃ¶glich angesichts des Ã¼blicherweise jedem Bewohner zur
VerfÃ¼gung stehenden Hausrats. Letztlich geht, wie dargelegt, die Regelung des Â§
2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG auch darauf zurÃ¼ck, dass in einer Sammelunterkunft
eine gemeinsame Nutzung der vorhandenen EinrichtungsgegenstÃ¤nde bzw. der
Ausstattung erfolgt. Dann muss im Gegenzug auch die Unterkunft als solche als
Wohnung im obigen Sinn angesehen werden. Damit wiederum ist aber keine
wesentlich andere Situation in Bezug auf das Zusammenleben im Vergleich zu
Leistungsberechtigten nach dem SGB XII oder SGB II zu sehen, die ein Absehen vom
weiteren Kriterium der eheÃ¤hnlichen oder lebenspartnerschaftsÃ¤hnlichen
Gemeinschaft mit einem Partner rechtfertigte.

Soweit in Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 RBEG (aktuelle Fassung) â�� fÃ¼r Bedarfe fÃ¼r
Unterkunft und Heizung findet sich eine entsprechende Regelung in Â§ 42a Abs. 7
Satz 2 SGB XII â�� ebenfalls die Regelbedarfsstufe 2 fÃ¼r die Bemessung der
lebensnotwendigen Bedarfe vorgesehen wird, wenn die betreffende erwachsene
Person nicht in einer Wohnung lebt, sondern ihr allein oder mit einer weiteren
Person ein persÃ¶nlicher Wohnraum und mit weiteren Personen zusÃ¤tzliche
RÃ¤umlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung Ã¼berlassen sind, ist diese
Regelung erst nach den hier streitigen Zeiten in Kraft getreten. Daher kann sich
fÃ¼r den vorliegenden Fall schon kaum etwas daraus ableiten lassen. Ã�berdies
besteht zu der Situation bei Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG aber auch ein
wesentlicher Unterschied. Bei den Wohnformen aus persÃ¶nlichem Wohnraum und
gemeinsamen RÃ¤umlichkeiten handelt es sich nicht um abgeschlossene
Wohnungen, so dass eine eigenstÃ¤ndige HaushaltsfÃ¼hrung angesichts der
fehlenden Ausstattung nicht oder nur in sehr eingeschrÃ¤nktem Umfang mÃ¶glich
ist (Legros in: Schellhorn/Hohm/Scheider/Legros, SGB XII, 20. Aufl., Â§ 8 RBEG Rn.
10, mit Verweis auf die GesetzesbegrÃ¼ndung in BT-Drs. 18/9984, S. 87). Das
unterscheidet die Lebenssituation in RÃ¤umlichkeiten i.S.d. Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 RBEG
n.F. von derjenigen in GemeinschaftsunterkÃ¼nften oder Aufnahmeeinrichtungen
und rechtfertigt auch die unterschiedliche Bedarfsbemessung.

Aus der Nicht-Vergleichbarkeit mit der Situation von Paarhaushalten und aufgrund
der fehlenden Tatsachenbasis folgt damit eine Unvereinbarkeit von Â§ 2 Abs. 1 Satz
4 Nr. 1 AsylbLG mit den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG und der
GewÃ¤hrleistung eines menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1
i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG ebenso fÃ¼r den Fall, dass mit Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1
AsylbLG nicht (lediglich) ein geringerer Bedarf wegen der anderweitigen Deckung
verschiedener lebensnotwendiger Bedarfe durch die Unterbringung in
SammelunterkÃ¼nften erfasst werden soll, sondern zusÃ¤tzlich dazu geringere
Leistungen an Bewohner in SammelunterkÃ¼nften erbracht werden sollen.

Angesichts dieses Ergebnisses kann offen gelassen werden, ob darÃ¼ber hinaus
auch Art. 17 der Richtlinie 2013/33/EU des EuropÃ¤ischen Parlaments und des
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Rates vom 26.06.2013 (RL 2013/33/EU) einer Anwendung von Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr.
1 AsylbLG entgegensteht (so HessLSG, Beschluss vom 13.04.2021 â�� L 4 AY 3/21 B
ER â�� juris). Art. 17 Abs. 2 RL 2013/33/EU â�� die Richtlinie ist im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum auf den KlÃ¤ger als Antragsteller auf
internationalen Schutz, Ã¼ber dessen Antrag noch nicht endgÃ¼ltig entschieden
war, anwendbar (Art. 3 i.V.m. Art. 2 RL 2013/33/EU) â�� gebietet den
Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union, dafÃ¼r zu sorgen, dass die im Rahmen
der Aufnahme eines Antragstellers auf internationalen Schutz gewÃ¤hrten
materiellen Leistungen einem angemessenen Lebensstandard entsprechen, der den
Lebensunterhalt sowie den Schutz der physischen und psychischen Gesundheit von
Antragstellern gewÃ¤hrleistet. Zudem sieht Art. 17 Abs. 5 der RL 2013/33/EU vor,
dass bei der GewÃ¤hrung von materiellen Leistungen der Mitgliedstaaten in Form
von Geldleistungen oder Gutscheinen sich deren Umfang auf Grundlage des
Leistungsniveaus bemisst, das der betreffende Mitgliedstaat nach MaÃ�gabe der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder nach den Gepflogenheiten anwendet, um
eigenen StaatsangehÃ¶rigen einen angemessenen Lebensstandard zu
gewÃ¤hrleisten. Erlaubt ist jedoch eine weniger gÃ¼nstige Behandlung im Vergleich
mit eigenen StaatsangehÃ¶rigen, insbesondere wenn materielle UnterstÃ¼tzung
teilweise in Form von Sachleistungen gewÃ¤hrt wird oder wenn das, auf eigene
StaatsangehÃ¶rige anzuwendende, Leistungsniveau darauf abzielt, einen
Lebensstandard zu gewÃ¤hrleisten, der Ã¼ber dem nach dieser Richtlinie
vorgeschriebenen Lebensstandard liegt. Diese MÃ¶glichkeit der ungÃ¼nstigeren
Behandlung entspricht auch dem ErwÃ¤gungsgrund 24 der RL 2013/33/EU. Soweit
mit Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG ein im Vergleich zur Beziehern
existenzsichernder Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII niedrigeres
Leistungsniveau (Bedarfsstufe 2 anstelle von Bedarfsstufe 1) vorgesehen ist, steht
dies nicht in unmittelbarem Widerspruch zu den Vorgaben der RL 2013/33/EU. Denn
nach der hier vertretenen Auffassung kann das durch Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1
AsylbLG bewirkte geringere Leistungsniveau fÃ¼r sich in Anspruch nehmen, auf der
GewÃ¤hrung von Sachleistungen, nÃ¤mlich der ZurverfÃ¼gungstellung einer
Unterkunft einschlieÃ�lich damit verbundener Leistungen, zu fuÃ�en. Derartiges ist
fÃ¼r Bezieher vergleichbarer Leistungen â�� ungeachtet der StaatsangehÃ¶rigkeit
im Ã�brigen â�� grundsÃ¤tzlich zwar nicht vorgesehen. Das beruht jedoch gerade
darauf, dass anderen innerstaatlichen Systemen der Existenzsicherung
typischerweise keine Zuweisung zu bestimmten UnterkÃ¼nften und keine
(partielle) Sachleistungserbringung zugrunde liegt. Auch wenn angenommen wird
(vgl. HessLSG, a.a.O., m.w.N.), das unionsrechtlich geforderte Niveau des
Lebensstandards beinhalte auch Leistungen zur GewÃ¤hrleistung des â�� nach
deutschem Recht so bezeichneten â�� soziokulturellen Existenzminimums, lÃ¤sst
sich daher eine andere (ungÃ¼nstigere) Behandlung zunÃ¤chst grundsÃ¤tzlich
rechtfertigen. Lediglich im Vergleich zu anderen Antragstellern i.S.d. Art. 2 RL
2013/33/EU kann es mit Blick auf das Vorliegen eines gemeinsamen Wirtschaftens
zu einer unterschiedlichen Behandlung kommen. FÃ¼r die Beurteilung, ob dies
hinnehmbar bzw. gerechtfertigt ist, stellt aber das Europarecht â�� soweit
ersichtlich â�� keine strengeren MaÃ�stÃ¤be bzw. weitergehende Anforderungen
auf, als sie bereits aus Art. 3 GG resultieren.

Ein Ausgleich bzw. eine Aufstockung der nach Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG
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bemessenen Leistungen kommt auch nicht durch Anwendung von Â§ 6 AsylbLG in
Betracht. Zum einen ist die Norm auf Leistungsberechtigte nach Â§ 2 AsylbLG nicht
anzuwenden. Zum anderen ist Â§ 6 AsylbLG nur als Ausnahmebestimmung fÃ¼r
den atypischen Bedarfsfall konzipiert und daher von vornherein nicht geeignet,
strukturelle Leistungsdefizite zu kompensieren (vgl. BVerfG, Urteil vom 18.07.2012
â�� 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 â�� juris). Diese in Bezug auf Â§ 3 AsylbLG getroffene
Beurteilung kann fÃ¼r Leistungen nach Â§ 2 AsylbLG ebenso herangezogen
werden.

Auch Ã¼ber Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG i.V.m. Â§ 73 SGB XII sind hÃ¶here laufende
Leistungen zum Lebensunterhalt auf dem Niveau der Bedarfsstufe 1 nicht zu
erreichen. Die Vorschrift des Â§ 73 SGB XII dient nÃ¤mlich nicht dazu, als
unzureichend empfundene â��vertypteâ�� Leistungen aufzustocken, sondern setzt
eine nicht erfasste und damit im SGB XII unbenannte Bedarfssituation voraus (vgl.
Urteil des Senats vom 06.02.2020 â�� L 8 SO 163/17 â�� juris, m.w.N.). Bei den hier
inmitten stehenden Leistungen zum Lebensunterhalt handelt es sich aber um eine
solche vertypte Bedarfslage. Auch bei der lediglich â��analogenâ��
Leistungserbringung Ã¼ber Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG liegt dieselbe
Bedarfssituation wie im Dritten Kapitel des SGB XII zugrunde, nÃ¤mlich Hilfe fÃ¼r
denjenigen, dem die Mittel zu Bestreitung des Existenzminimums fehlen.

Dass im Fall des KlÃ¤gers tatsÃ¤chlich eine Einsatz- und
Verantwortungsgemeinschaft zu einem anderen Bewohner der
Gemeinschaftsunterkunft bestand und dann â�� entsprechend der Rechtsmeinung
des Senats â�� die Bemessung der Analogleistungen nach Bedarfsstufe 2
gerechtfertigt sein kÃ¶nnte, ist nicht ersichtlich. UmstÃ¤nde, die das
Zusammenleben des KlÃ¤gers mit einer anderen Person in eheÃ¤hnlicher
Gemeinschaft â�� der KlÃ¤ger ist weder verheiratet noch verpartnert â��
begrÃ¼nden kÃ¶nnten, sind von keinem Beteiligten vorgetragen worden noch
bestehen sonst fÃ¼r das Vorliegen in den hier betroffenen Monaten irgendwelche
Anhaltspunkte. Im Ã�brigen stÃ¼nde der Anwendung von Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1
AsylbLG aber schon die Regelung des Â§ 15 AsylbLG entgegen.

Dass der KlÃ¤ger infolge der abweichenden Regelsatzfestsetzung gemÃ¤Ã� Â§ 27a
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB XII im Ergebnis schlechter gestellt ist, als bei Anwendung
von Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG ohne eine derartige KÃ¼rzung, ist hier nicht
von Belang. Berufung hat nÃ¤mlich nur die Beklagte eingelegt, so dass nicht zu
prÃ¼fen ist, ob dem KlÃ¤ger Ã¼ber das erstinstanzliche Urteil hinausgehende
Leistungen zustehen kÃ¶nnten.

Aus demselben Grund bleibt auch ohne Auswirkung, ob vom anzurechnenden
Einkommen des KlÃ¤gers â�� fÃ¼r das Vorhandensein von VermÃ¶gen des
KlÃ¤gers gibt es keine Anhaltspunkte â�� weitere Absetzungen vorzunehmen
wÃ¤ren. Dem KlÃ¤ger ist â�� bezogen auf die hier streitigen Monate â�� im Oktober
und Dezember 2019 jeweils Einkommen aus seiner TÃ¤tigkeit bei der Fa. M als
Lagerhelfer zugeflossen. Dabei handelte es sich fraglos um eine
nichtselbststÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tigkeit i.S.d. Â§ 82 Abs. 3 Satz 1 SGB XII bzw. Â§ 3
Abs. 1 der Verordnung zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 82 des ZwÃ¶lften Buches
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Sozialgesetzbuch (Â§82DVO). Im Oktober 2019 hat der KlÃ¤ger ein
Nettoeinkommen i.H.v. 589,85 EUR aus seiner ErwerbstÃ¤tigkeit im September
2019 erhalten und im Dezember 2019 i.H.v. 508,27 EUR. Vom Einkommen fÃ¼r
Oktober 2019 hat der Beklagte gemÃ¤Ã� Â§ 82 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 SGB
XII einen Betrag von 197,96 EUR abgesetzt. ZusÃ¤tzlich wÃ¤ren noch 5,20 EUR
pauschal fÃ¼r Arbeitsmittel â�� hÃ¶here tatsÃ¤chliche Ausgaben sind nicht
nachgewiesen â�� abzusetzen gewesen (Â§ 3 Abs. 5 Â§82DVO). Der fehlende Abzug
ist jedoch aus den oben genannten GrÃ¼nden unschÃ¤dlich. Das gleiche gilt fÃ¼r
den Monat Dezember 2019, wobei die Beklagte vom zu berÃ¼cksichtigende
Einkommen einen Betrag i.H.v. 244,18 EUR abgesetzt hat.

Somit ergibt sich fÃ¼r die Monate September, Oktober und Dezember 2019 jeweils
ein um 42 EUR hÃ¶herer Leistungsanspruch des KlÃ¤gers, wie vom SG im
angefochtenen Urteil zugesprochen.

Die Berufung hat nach alledem keinen Erfolg und ist daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

Angesichts verschiedener Rechtsfragen, zu denen aus Sicht des Senats bisher keine
ausreichende hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung vorliegt und die Ã¼ber den
vorliegenden Fall hinausreichende Bedeutung haben, wird die Revision zugelassen
(Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG).

Erstellt am: 21.12.2021

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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